
Den falschen Weg Roms zu Ende gegangen?
Zur gegenwärtigen Diskussion über Martin Luthers Gottesdienstreform 

und ihr Verhältnis zu den Traditionen der Alten Kirche1

1 Antrittsvorlesung an der Evangelisch-theologischen Fakultät der Eberhard-Karls- 
Universität Tübingen 18. Juni 1997; zum Druck geringfügig überarbeitet und punktuell 
erweitert. Für wertvolle Hinweise und Anregungen danke ich meiner Kollegin Gabriele 
Winkler von der katholisch-theologischen Schwesterfakultät.

2 WA 40/11,194,25-27: Cum igitur divino beneficio sublatae sint abominationes impii 
sacrificii Papistarum, missas dico ... cumque restitutus nunc sit verus cultus ...

3 WA 12, 205-220.
4 WA 19, 72-113; zu nennen wäre daneben noch die kleine Schrift »Von ordenung 

gottis diensts ynn der gemeine« von 1523, WA 12, 35-37. Eine knappe, prägnante Skizze 
der Gottesdienstordnungen Luthers (mit Literaturüberblick) s. bei F. Schulz, Der Got­
tesdienst bei Luther (in: H. Junghans [Hg.], Leben und Werk Martin Luthers von 1526 
bis 1546. Festgabe zu seinem 500. Geburtstag, 1983,297-302. 811-825).
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Es sind »also durch Gottes Güte beseitigt die Greuel des gottlosen Opfers der 
Papisten, ich meine die Messen, ... und ... ist jetzt wiederhergestellt der wahre 
Gottesdienst«, so schreibt Martin Luther 1532 anläßlich der Auslegung des 
zweiten Psalms2. Er meint mit der Wiederherstellung des verus cultus die Er­
neuerung der evangeliumsgemäßen Verkündigung überhaupt. In besonderer 
Weise soll sie aber gegeben sein mit der Reform der Messe, die die papistischen 
Opfermessen beseitigt und eine dem Wort Gottes entsprechende liturgische 
Ordnung eingeführt hat - von Luther selbst programmatisch entworfen in sei­
nen beiden Formularen »Formula Missae et Communionis« von 15233 und 
»Deutsche Messe« von 15264: Hier tritt der wahre, evangeliumsgemäße Gottes­
dienst der christlichen Gemeinde wieder hervor, ist die verderbte mittelalterliche 
Ordnung überwunden.

In scharfem Kontrast zu dieser Selbsteinschätzung des Wittenbergers steht 
das Urteil, das die gegenwärtige Liturgiewissenschaft über die reformatorische 
Neuordnung des Gottesdienstes fällt. Danach ist der Gottesdienst der Reforma­
tion gerade nicht als Neueinsatz und als Überwindung der ererbten liturgischen 
Tradition zu betrachten, steht er vielmehr ganz in deren Bann. Mit dieser Fest­
stellung ist nicht etwa nur der im Vergleich zu Oberdeutschland und der 
Schweiz stärker konservative Charakter der Wittenberger Meßreform gemeint. 
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der schon den Zeitgenossen auffiel5. Die Diagnose zielt tiefer: Weit entfernt da­
von, die theologischen und liturgischen Fehlentwicklungen der ererbten Tradi­
tion zu durchschauen und zu korrigieren, hätten die Reformatoren diese 
vielmehr zur letzten Konsequenz gebracht. Statt die problematische Hinterlas­
senschaft der mittelalterlichen Vorfahren zu überwinden, hätten sie sie über­
nommen, weiterentwickelt und gerade in ihren fragwürdigen Zügen noch ge­
steigert. Ja, auch ihre Kritik und Korrekturen an der liturgischen Überlieferung 
seien zum Großteil nichts anderes als radikale Folgerungen aus diesem Erbe 
selbst6. Man müsse die Reformatoren in ihrer liturgiereformerischen Tätigkeit 
geradezu als »Produkte« und »Opfer« der ihnen überlieferten gottesdienstli­
chen Tradition betrachten, heißt es bei dem anglikanischen Theologen Gregory 
Dix7, ähnlich auch bei dem Katholiken Hans Bernhard Meyer8. Oder mit den 
Worten des Lutheraners Hans-Christoph Schmidt-Lauber gesagt: Die Refor­
mation sei »paradoxerweise liturgisch den Weg Roms zu Ende [gegangen]«9.

5 Vgl. den Bericht des Augsburger Pfarrers Wolfgang Musculus von 1536 über die 
Gottesdienste in Eisenach und Wittenberg in seinem Itinerar über die Reise zu den Wit­
tenberger Konkordienverhandlungen 1536. Th. Kolde (Hg.), Analecta Lutherana. Briefe 
und Aktenstücke zur Geschichte Luthers, 1883, 216-230, speziell 216-218. 226-228.

6 H.-Ch. Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung der Verba Testamenti, 
1957, 205; Ders., Die Eucharistie (in: H.-Ch. Schmidt-Lauber und K. Bieritz [Hg.], 
Handbuch der Liturgik, 19952, 209-247), 229; H. B. Meyer, Luther und die Messe. Eine 
liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des 
späten Mittelalters, 1965, 388-390; F. Pratzner, Messe und Kreuzesopfer. Die Krise der 
sakramentalen Idee bei Luther und in der mittelalterlichen Scholastik, 1970, 134; G. Dix, 
The Shape of the Liturgy, London 19702, 626.

7 AaO 599; s. a. 629.
8 Luther und die Messe (s. Anm. 6), 388 (mit Hinweis auf Dix).15. Als Vertreter der­

selben Konfession s. a. Pratzner (s. Anm. 6), bes. 132-134, und vgl. E. Iserloh, Der 
Kampf um die Messe in den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther, 1952, 
13.18. Anders R. Messner, Die Meßreform Martin Luthers und die Eucharistie der Alten 
Kirche. Ein Beitrag zur systematischen Liturgiewissenschaft, 1989, dessen Anliegen es ist, 
die Wittenberger Liturgien als Verwirklichung der in den aitkirchlichen Formularen gege­
benen theologischen Grundstrukturen in anderer Gestalt zu erweisen, s. etwa zusammen­
fassend S. 190 (vgl. zu diesem Entwurf u. Anm. 111).

5 Die Eucharistie (s. Anm. 6), 229; ebenso Die Eucharistie als Entfaltung (s. Anm. 6), 
146.

Diese Diagnose, die von Liturgiewissenschaftlern quer durch die Konfessio­
nen vertreten wird, ist offensichtlich nicht nur eine historische Feststellung, Sie 
impliziert zugleich ein theologisches Urteil. Und zwar ein Urteil, das nicht allein 
der Reformation gilt, sondern der ganzen liturgischen und theologischen Tra­
dition, in die man den reformatorischen Gottesdienst stellt und als deren Voll­
strecker man ihn ansieht: Es ist die Tradition des westlich-mittelalterlichen 
Gottesdienstes, ja des westlich-lateinischen Gottesdienstes überhaupt, seit und 
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soweit er sich eigenständig entwickelt hat10. Diese Tradition wird in bestimmten, 
charakteristischen Zügen als Fehlentwicklung betrachtet, die in der Reforma­
tion dann zu letzter Konsequenz gelangt sei. Der liturgische Weg, der in Witten­
berg zu Ende kam, ist demnach der lange falsche Weg des lateinischen Westens 
gewesen11.

10 Dabei beschränkt man sich auf die römische Messe, andere westliche Liturgietradi­
tionen wie die altgallikanische, die altspanische und die mailändische bleiben außerhalb 
des Blickfeldes, weil sie für die langfristige Entwicklung und für die Reformation keine 
Rolle spielen. Auch wir werden die Attribute »westlich« und »lateinisch« in demselben 
eingeschränkten Sinn verwenden.

11 S. etwa Meyer (s. Anm. 6), 257: Luther erscheine mit seiner Liturgiereform an ent­
scheidender Stelle »als Erbe, ja geradezu als Vollender der abendländisch-lateinischen 
Tradition« - und das ist kritisch gemeint.

12 Ich referiere hier zusammenfassend die Sicht der Dinge, die sich etwa bei folgenden 
Autoren findet: Meyer (s. Anm. 6), bes. 177-190.151-156; umfassend Ders., Eucharistie. 
Geschichte, Theologie, Pastoral, 1989, 178-247; Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als 
Entfaltung (s. Anm. 6), 134f. 145f.l59-163; Ders., Die Eucharistie (s. Anm. 6), 223f; 
Pratzner (s. Anm. 6), 127-134.

Z.T. andere Perspektiven hinsichtlich der altkirchlichen Traditionen bei G. 
Kretschmar, Art. Abendmahl III /1. Alte Kirche, und Art. Abendmahlsfeier I. Alte Kir­
che (in: TRE I, 59-89. 229-278).

Wie wird dieser Weg beschrieben, worin soll die Fehlentwicklung liegen? 
Kurz gesagt12, die Fehlentwicklung soll darin bestehen, daß der Gottesdienst auf­
gehört habe, in seinem Zentrum kultische Vergegenwärtigung der Geschichte 
Jesu Christi, insbesondere seines Kreuzesopfers, im Dankhandeln der Kirche zu 
sein. So habe man ursprünglich den christlichen Gottesdienst gefeiert und ver­
standen - als »Eucharistia«, Darbringung des dankbaren Gedächtnisses an das 
Kreuz, in der die Selbstdarbringung Christi gegenüber dem Vater immer wieder 
aktualisiert werde. Doch dem Westen sei diese liturgisch-theologische Dimen­
sion mehr und mehr verlorengegangen. An die Stelle der Aktualpräsenz des 
Kreuzesopfers sei die Realpräsenz von Leib und Blut Christi getreten, theolo­
gisch schließlich abgesichert im Dogma von der Transsubstantiation und litur­
gisch gefeiert in der Elevation. Opfergedanke und kultisches Handeln der Kirche 
vor Gott seien damit andererseits durchaus nicht verlorengegangen, sie hätten 
sich vielmehr in problematischer Weise weiterhin Geltung verschafft: Statt daß 
man die Dank- und Gedenkaktion der Kirche selbst als kultische Vergegenwärti­
gung des Opfers Christi an den Vater verstand und darin das Opfer der - mit 
Christus verbundenen - Kirche sah, wurde der realpräsente Leib Christi zum 
Gegenstand ihres Opfers; das Meßopfer mußte als Wiederholung des Kreuzes­
opfers erscheinen. Nun protestierten zwar die Reformatoren mit schärfsten 
Worten gegen diese Opfervorstellung und die entsprechende Praxis. Aber damit 
hätten sie nur ein Symptom bekämpft, während sie dem zugrundeliegenden
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Schaden selbst verhaftet blieben: Auch sie kannten keine kultische Gegenwart 
des Kreuzesopfers in der Dankaktion der Kirche. Die Konsequenz, die Luther 
aus diesem ererbten Defizit zog, war die, daß er an der Gegenwart Christi im 
Sinne der Realpräsenz nachdrücklich festhielt, mit dem problematischen Meß­
opfer aber jede Bestimmung des Sakraments als Opfer ablehnte; der Kirche wur­
de jede Darbringungsrolle bestritten, ihr blieb nur der Empfang13.

13 Meyer (s. Anm. 6), 165.389f; Dix (s. Anm. 6), 634f; Schmidt-Lauber, Die Eucha­
ristie als Entfaltung (s. Anm. 6), 96.205. Man könnte, wenn man dies diagnostische Sche­
ma teilt, auch Zwingli darin einordnen: Der Zürcher hätte danach aus dem gemeinsamen 
Defizit die umgekehrte Folgerung gezogen, indem er das Abendmahl programmatisch als 
Dankhandlung der Kirche verstanden und vollzogen wissen wollte, aber den Gedanken 
der Gegenwart Christi aufgab.

14 Schmidt-Lauber, Die Eucharistie (s. Anm. 6), 229; Ders. Die Eucharistie als Ent­
faltung (s. Anm. 6), 205; Meyer (s. Anm. 6), 254-258.

15 S. Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung (s. Anm. 6), 206, der ausdrück­
lich und in kritischer Absicht fragt, »ob die lutherische Abendmahlsfeier eigentlich noch 
>Eucharistie< ist«. Vgl. a. Dix (s. Anm. 6), 635: »It is not clear how far the term »action« can 
properly be applied even to Luther’s conception of the communion.«

16 Ein umfassenderes Referat s. bei D. Wendebourg, Luthers Reform der Mes­
se - Bruch oder Kontinuität? (in: Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch.

Ein Faktor wird in besonderem Maße für diese ganze Entwicklung verant­
wortlich gemacht: die Einschätzung der verba institutionis, die sich im Westen 
durchgesetzt habe14. Die Einsetzungsworte hätten hier das Dankgebet aus dem 
Zentrum des Mahles verdrängt und ihm die Rolle genommen, Vergegenwärti­
gung Christi zu sein. Statt dessen habe man ihnen die Konsekration der Abend­
mahlselemente zugeschrieben - mit schwerwiegenden Folgen: Theologisch sei 
es zu der skizzierten Differenzierung von Präsenz Christi und Darbringungs­
handeln der Kirche, von sacramentum und sacrificium, gekommen. Und litur­
gisch seien schließlich alle anderen Bestandteile der Abendmahlsfeier als sekun­
där erschienen, die gratiarum actio habe man bis zur Unkenntlichkeit verkürzt. 
Auch und gerade hier nun habe Luther die Vorgaben der lateinischen Tradition 
endgültig vollstreckt: Theologisch, indem er sich völlig auf die durch die verba 
institutionis herbeigeführte Realpräsenz konzentrierte. Und liturgisch, indem er 
weiter verminderte oder ganz beseitigte, was in der mittelalterlichen Messe noch 
von der alten eucharistischen Stufe, in Resten oder auch in pervertierter Form, 
geblieben war: Nicht nur Offertorium und Kanon fielen dahin, sondern auch die 
Präfation wurde noch weiter verkürzt oder ganz gestrichen, es blieben im 
großen und ganzen nur Einsetzungsworte und Mahl. Damit war - so lautet das 
Fazit - der Charakter des Abendmahls als Dankhandlung nun wirklich dahin15. 
Der Weg Roms war an sein Ende gelangt.

Wenn ich hier in gedrängter Form16 Rekonstruktion und Deutung der westli­
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chen Meßentwicklung vorgetragen habe, wie sie gegenwärtig in der Liturgiewis­
senschaft vorherrscht, dann habe ich nicht nur eine historische Theorie zusam­
mengefaßt. Die skizzierte Sicht der abendländischen Gottesdienstgeschichte ist 
vielmehr zugleich ein ökumenisches Programm. Vor allem aber ist sie richtung­
weisend für die Liturgiereformen, die in jüngerer Zeit in vielen westlichen Kir­
chen durchgeführt oder geplant wurden und die man unter den Titel »Eucha- 
ristisierung« stellen könnte; es sei nur auf die neueren Hochgebete der römisch- 
katholischen Kirche, auf das Alternative Service Book der Anglikanischen Kir­
che oder auf Teile des Vorentwurfs der Erneuerten Agende der deutschen evan­
gelischen Kirchen - oder auch auf die Limaliturgie verwiesen. Ja, man kann 
sagen, kaum irgendwo wird kirchengeschichtliche Arbeit so unmittelbar re­
levant für die kirchliche Praxis wie an dieser Stelle. Um so bedauerlicher ist es, 
daß - zumal im deutschen evangelischen Raum - die Arbeit der Kirchenhistori­
ker und die der Fachleute für liturgische Fragen, die doch in hohem Maße selbst 
historische Arbeit ist und historische Argumente in Dienst nimmt, weitgehend 
nebeneinander herlaufen. So kommt es ebenso selten zu wechselseitiger Berei­
cherung wie zu wechselseitigen Anfragen.

Schieben wir den unsichtbaren Zaun einmal beiseite. Stellen wir als Kirchen­
historiker die Frage, ob die skizzierte Sicht der abendländischen Gottesdienstge- 
schichte wirklich sachgerecht ist. Diese Frage soll in zwei Schritten erörtert wer­
den. Erstens: Was ist von der Einschätzung zu halten, der lateinische Weg sei als 
Irrweg zu betrachten? Und zweitens: Was ist von der Diagnose zu halten, die 
Wittenberger Reformation sei diesen Weg schlicht zu Ende gegangen? Bei bei­
den Fragen werde ich mich auf die Relevanz der Einsetzungsworte beschränken, 
was aus praktischen Gründen unvermeidlich, wegen der besonderen Rolle, die 
man der Einschätzung der verba institutionis für den geschilderten Prozeß zu­
schreibt, aber auch sachlich angemessen ist.

I. Der lateinische Weg als Irrweg?

Beginnen wir alsomit der Frage, ob der lateinische Weg ein Irrweg, konkret, ob die 
sich hier durchsetzende Rolle der Einsetzungsworte unsachgemäß gewesen ist.

Was den formalen liturgischen Bestand angeht, muß zunächst einmal nüch­
tern festgestellt werden: Daß die Einsetzungsworte zur zentralen religiösen 
Mahlfeier der Kirche gehören, ist keinesfalls überall, vermutlich aber nirgendwo 
von Anfang an der Fall17. Keinesfalls überall, d.h. naturgemäß dort sicher nicht, 

Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte 1996, hg. von B. 
Moeller in Gemeinschaft mit S. Buckwalter, im Druck).

17 Daß die Diskussion über diese Frage allerdings noch keineswegs abgeschlossen ist, 
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wo die Eucharistiefeier gar nicht von der Gründonnerstagsüberlieferung her ge­
prägt ist, nämlich in den Kreisen, die hinter der Didache18 und den apokryphen 
Johannes19- und Thomasakten20 stehen - wohl durchweg syrischen Kreisen. 
Schwerer fällt die Auskunft, was diejenigen Traditionen betrifft, die sich auf das 
von Paulus und den Synoptikern geschilderte Abschiedsmahl Jesu beziehen - 
jene Traditionen, die in der Kirche, soweit wir sehen, von Anfang an überwogen 
und für die allein die Frage nach dem Einsetzungsbericht im Rahmen der Feier 
Sinn hat. Der erste außerneutestamentliche Text, der hier eindeutig die Einset­
zungsworte als Teil der der Kommunion vorausgehenden Abendmahlsliturgie 
bezeugt, stammt aus dem frühen 3. Jahrhundert - die meist Hippolyt von Rom 
zugeschriebene sogenannte Traditio Apostólica21. Für die vorausgegangene Zeit 
tappen wir im dunkeln. Unsere wichtigste Quelle dazu ist bekanntlich die Erste 
Apologie Justins des Märtyrers aus der Mitte des 2. Jahrhunderts. Justin, der 
dort die Elemente des Gottesdienstes aufzählt, setzt mit Eindeutigkeit nur ein 
Dankgebet über Brot und Wein vor dem Gemeindemahl voraus22. In diesem 
Zusammenhang weist er auf den Bericht der Evangelien von der Einsetzung des 
Abendmahls hin, auf die die Feier der Christen zurückgehe23. Ob er impliziert, 

zeigt die Studie von C. Giraudo, Lastruttura letteraria della preghiera eucaristica. Saggio 
sulla genesi letteraria di una forma. Toda veterotestamentaria - beraka giudaica - anafora 
cristiana, Rom 1981.

18 Ed. SC 248 / FC 1. Mit L. Ligier, Les origines de lapriere eucharistique: De la Cene 
du Seigneur a l’Eucharistie (QL 53, 1972, 181-201), 194f; Meyer (s. Anm. 12), 91; G. 
Rouwhorst, Bread and Cup in Early Christian Eucharist Celebrations (in: Bread of Hea­
ven. Customs and Practices Surrounding Holy Communion. Essays in the History of Li­
turgy and Culture, hg. von Ch. Caspers - G. Lukken - G. Rouwhorst, Kämpen 1995, 
11-39) und anderen sehe ich in den eucharistischen Gebeten in Did. 9 und 10 Bestandteile 
der zentralen religiösen Mahlfeier der dahinterstehenden Gruppen, nicht liturgische Ele­
mente einer nicht geschilderten Gemeindemahlzeit, die neben dieser in ihrem Ablauf 
nicht näher bekannten, aber vorauszusetzenden Feier ihren Ort gehabt hätte - was nicht 
ausschließt, daß sie sekundär abgewertet und zu Agapegebeten geworden sind (soJ.Betz, 
Die Eucharistie in der Didache [ALW 11, 1969, 10-39], 16.37; Ders., Eucharistie. In der 
Schrift und Patristik, 1979, 29f).

” Acta Johannis. Hg. E. Junod - J.-D. Kaestli, Turnhout 1983 (CChr.SA 1). Dt. 
Übersetzung in: W. Schneemelcher (Hg.), Neutestamentliche Apokryphen in deut­
scher Übersetzung II. Apostolisches. Apokalypsen und Verwandtes, 19895,156-190; die 
einschlägigen Kapitel sind cap. 85. 109f.

20 Acta Thomae. Hg. M. Bonnet, Acta Apostolorum Apocrypha II/l, 1903 (photo- 
mechan. Nachdruck 1959), 99-291. Dt. Übersetzung in: Schneemelcher (s. Anm. 19), 
303-367; vom eucharistischen Mahl handeln cap. 27. 29. 49f. 121. 133. 158. Vgl. u. S. 455.

21 Trad. Ap. 4 (LQF 39 [Hg. B. Botte], 10-16 / FC 1,224f).
22 I. Apol. 65-67 (Hg. E. J. Goodspeed, Die ältesten Apologeten, 1914, Nachdruck 

1984,74-76).
23 I. Apol. 66,3 (Goodspeed, 75).

CChr.SA
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daß eine entsprechende Rezitation in der Feier selbst stattfindet, läßt sich indes­
sen nicht entscheiden24.

24 Vgl.E.C. Ratcliff, The Eucharistie Institution Narrative of Justin Martyr’s »First 
Apology* (JEH 22,1971, 97-102).

25 S. V. Saxer, Vie liturgique et quotidienne à Carthage vers le milieu du IIIe siècle. Le 
témoignage de Saint Cyprien et de ses contemporains d’Afrique, Vatikan 19842,251-255.

26 Hg. W. F. Macomber, The Oldest Known Text of the Apostles Addai and Mari 
(OCP 32, 1966, 335-371), 358-370, und A. Gelston, The Eucharistic Prayer of Addai 
and Mari, Oxford 1992, 48-54. Zur Diskussion über unsere Frage s. Macomber, 349; 
Gelston, 72-76; Meyer (s. Anm. 6), 98.

27 AaO 98f. In dem Pap.Strsb.gr. 254 (2./3. Jahrhundert) liegt auch ein altalexandrini­
sches Beispiel für eine Abendmahlsliturgie ohne Einsetzungsbericht vor (aaO 99).

28 S. u.S. 448.

Wenn diese Frage für die Traditio Apostolica und auch nach anderen Zeugen 
des 3. Jahrhunderts, etwa Cyprian von Karthago25, für ihre Gemeinden zu beja­
hen ist, gilt das doch nicht schon durchweg für ihre Zeit. Die neben der Traditio 
Apostolica stehende zweite Liturgie des 3. Jahrhunderts, die uns überliefert ist, 
die nach Addai und Mari, den legendären Gründern der Kirche von Edessa, be­
nannte ostsyrische Liturgie26, sah vermutlich keine Rezitation der Einsetzungs­
worte vor. Ebenso scheint es sich auch mit anderen, z. T. jüngeren Texten aus 
demselben Gebiet zu verhalten, ja für die syrische Tradition kann man bis ins 
4. Jahrhundert hinein einen liturgischen Gebrauch der Einsetzungsworte nicht 
mit Sicherheit annehmen27.

Aufs Ganze gesehen gilt nun aber: Vom 4. Jahrhundert an läßt sich belegen, 
daß die Einsetzungsworte quer durch alle Regionen der Christenheit Teil der 
Abendmahlsliturgie sind. Ihre Stelle ist nicht immer dieselbe, doch sie gehören 
jetzt eindeutig zum eisernen liturgischen Bestand.

So weit die Bilanz, was den liturgischen Befund betrifft. Noch kürzer können 
wir es machen, was die Frage angeht, seit wann den Einsetzungsworten konse- 
kratorische Funktion zugeschrieben wurde, d.h. die Rolle, Leib und Blut Christi 
in Verbindung mit Brot und Wein sakramental zu vergegenwärtigen - in diesem 
weiten, noch keine späteren Bestimmungen eintragenden Sinn werde ich den 
Begriff »Konsekration« im Folgenden gebrauchen. Belegt ist eine solche Deu­
tung der verba institutionis erstmals im 4. Jahrhundert, bei Ambrosius und 
Chrysostomus28.

Was spät ist - so scheint es - muß sekundär sein; ihm konstitutive Bedeutung, 
eine entscheidende, alles bestimmende Rolle zuzuschreiben kann nur als Fehlur­
teil betrachtet werden. Auf unser Thema bezogen: Die in der Liturgie erst so spät 
begegnenden Einsetzungsworte zum zentralen Element der Abendmahlsfeier 

Pap.Strsb.gr
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zu erklären, ja ihnen gar konsekratorische Funktion zuzusprechen muß doch 
wohl als unangemessen und sachfremd angesehen werden.

Ein Urteil, das naheliegt - aber das nicht schon deshalb richtig sein muß. Be­
vor wir uns mit Gründen dazu stellen können, ist zu fragen, wie es zur Aufnah­
me der Einsetzungsworte in die Abendmahlsliturgie und wie es zu ihrer Ein­
schätzung als Konsekrationsworte kam.

Ich nehme die Antwort vorweg und lasse die begründenden Argumente fol­
gen. Die Antwort lautet: Weit entfernt davon, abwegige Neuerungen zu sein, 
bringen diese Schritte vielmehr liturgisch zum Ausdruck und theologisch auf 
den Begriff, was die Abendmahlsfeier der in synoptisch-paulinischer Tradition 
stehenden Kirche schon immer bestimmte. Anders ausgedrückt, die Entwick­
lung der liturgischen Rolle der Einsetzungsworte als fester Bestandteil der Feier 
selbst und ihrer theologischen Deutung als Konsekrationsworte ist die bewußte 
Ausfaltung dessen, was hier von jeher gegeben war. Und zwar Ausfaltung in ei­
nem zweifachen Sinn: Im Sinne der Rechenschaft der das Abendmahl feiernden 
Kirche über Grund und Wesen dieser Feier. Und im Sinne der Selbstunterschei­
dung der feiernden Kirche von dem für sie und ihr gegenüber handelnden Gott.

a. Die Einsetzungsworte in der Liturgie

»Die Eucharistie [ist] das Fleisch (adp^) unseres Erlösers Jesus Christus, das für 
unsere Sünden gelitten, das der Vater in seiner Güte auferweckt hat«, so schreibt 
Ignatius von Antiochien an die Gemeinde zu Smyrna29. Es gibt keinen Grund 
anzunehmen, daß der syrische Märtyrerbischof aus dem frühen 2. Jahrhundert in 
den von ihm geleiteten Herrenmahlsfeiern den Einsetzungsbericht rezitiert hätte. 
Aber er nennt das, was hier ausgeteilt wird, Fleisch Jesu Christi - und das ist nur 
zu verstehen auf dem Hintergrund der Gründonnerstagstradition, wie sie Paulus 
und die Synoptiker bieten30. Ähnlich steht es mit dem behelfsmäßig so genannten 
Kleinasiaten Pseudohippolyt, der einige Jahrzehnte später schreibt, die Abend­
mahlsspeise sei »der heilige Leib Christi« (rö leoöv owpa Xqiotoü)31, oder mit 
Irenaeus von Lyon, der feststellt, Brot und Wein würden »Eucharistie, d.h. Leib 

29 Sm. 7,1 (A. Lindemann - H. Paulsen [Hg.], Die Apostolischen Väter, 1992,230, 
6f).

30 Ignatius kannte jedenfalls den Ersten Korintherbrief und das Matthäusevangelium 
oder einen diesem sehr nahen Text (s. J. A. Fischer, Die apostolischen Väter, 1976,122; B. 
M. Metzger, The Canon of the New Testament. Its Origin, Development, and Signifi­
cance, Oxford 1987, 44-46).

31 Passahhomilie 41; s. a. 49 (SC 27, 163; s. a. 175) (Datierung mit R. Cantalamessa, 
»In S. Pascha* dello Pseudo-Ippolito di Roma. Ricerche sulla teologia dell’ Asia Minore 
nella seconda meta del II secolo, Mailand 1967, pass., Zusammenfassung 453f / 462f).
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und Blut Christ« (eu/agiotia öäeq eoti owpa zai alna toü XqiotoO)32. Wenn 
die Autoren dieser willkürlich herausgegriffenen, im einzelnen mit durchaus ver­
schiedenen Vorstellungen verbundenen Zitate des 2. Jahrhunderts, anders als die 
genannten syrischen Quellen, das Abendmahl entscheidend mit Leib und Blut 
Christi verbunden sehen, dann setzen sie allesamt die Gründonnerstagstradition 
voraus. Allerdings eben wohl kaum in der Form, daß der Bericht vom Gründon­
nerstagabend Teil der Feier gewesen wäre. Die Erzählung vom Abschiedsmahl 
Jesu war geläufig, weil sie zu der Geschichte vom Leben und Sterben Jesu gehör­
te, die man ohnehin hörte, las und bedachte; sie in Beziehung zur Abendmahls­
feier der Kirche zu setzen war Sache der Unterweisung.

32 Adv. haer. V 2.3 (SC 153,36,28f / 37, 57f).
33 I. Apol. 66,2f (Goodspeed [s. Anm. 22], 74f).
34 rf)v öiara^tv ainov nXrjQoügEV »ev tj ydp wxtI napeöiöoTO, Xaßwv äßiov« ... 

(Const. Ap. VIII 12, 35 [Hg. F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones Apostolorum I, 
1905,508,19f]).

Bei Justin läßt sich dieses Stadium ablesen. Wenn der Apologet Kaiser, Senat 
und römischem Volk erklärt, die eucharistische Speise, die die Christen genös­
sen, sei Fleisch und Blut Christi, dann verweist er zur Begründung auf den Be­
richt der Evangelien von der Einsetzung des Abendmahls: Danach habe Jesus 
gesagt, das sei sein Leib und Blut33. In dieser Weise der Begründung und Erklä­
rung wird Justin den Einsetzungsbericht auch in seinem Unterricht herangezo­
gen haben - ohne daß mit Sicherheit auszuschließen ist, daß er auch schon die li­
turgische Verwendung dieses Berichtes kannte.

Begründung und Erklärung, darum ging es auch, als der Einsetzungsbericht 
vom 3. Jahrhundert an in die Abendmahlsliturgie Eingang fand; die Feier bringt 
nun selbst zum Ausdruck, warum sie vollzogen wird, wie sie legitimiert ist. Was 
immer schon selbstverständlich vorausgesetzt war, wird jetzt liturgisch explizit. 
Es scheint, daß dieser Schritt mit der allgemeinen Tendenz der Kirche seit dem 
späten 2. und 3. Jahrhundert zu tun hat, ihre apostolische Legitimität durch for­
mal eindeutige Berufungsinstanzen zu erweisen - der in die Abendmahlsfeier 
aufgenommene Einsetzungsbericht wäre damit die liturgische Parallele zu Ka­
non und regula fidei.

Die Begründungsfunktion des Einsetzungsberichtes innerhalb der Feier wird 
nicht selten direkt, nämlich durch Kausalkonjunktionen zum Ausdruck ge­
bracht. So heißt es etwa - um nur zwei beliebige Beispiele zu nennen - in der 
sogenannten Klementinischen Liturgie der Apostolischen Konstitutionen 
(4. Jahrhundert): »... wir erfüllen [sc. mit dieser Feier] sein Gebot. Denn (yöq) in 
der Nacht, da er ausgeliefert wurde, nahm er das Brot...« . Oder die Bastlius- 
liturgie, byzantinische Version, formuliert: »Er [sc. Christus] hinterließ uns die 
Gedenkzeichen seines heilbringenden Leidens, sie, die wir auf dem Altar ausge­
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legt haben nach seinem Befehl. Denn (yág) als er im Begriff war, in seinen ... Tod 
hinauszugehen, nahm er das Brot... «35.

35 xareXutEV ôè f)jûv vitopvqpara rot1 owrqQiou aùtoù nâ^ovç taira â ngoredeixapev 
xarà ràç aùtoû èvtoXdç- péXXwv yàp è^tévai èrti rôv ... aùtov ôàvarov èv tfj vvxtî t) 
jtaçEÔt&ou ÈauTÔv ... Xaßtbv âgwv ... (Byz.) Bas., Hg. F. E. Brightman, Liturgies Eastern 
and Western. I. Eastern Liturgies, Oxford 1896, repr. 1965, 327, 19-28.

36 Gratias tibi referimus deus, per dilectum puerum tuum Jesum Christum, quem in 
ultimis temporibus misisti nobis salvatorem ... quique in utero habitus incarnatus est... 
Qui cumque traderetur voluntariaepassioni... accipiens panem ... (Trad. Ap. 4 [L] [LQF 
39 (Botte) 12,14-14,16 = FC 1,222,24 - 224,20]; ich beschränke mich auf Version L, da 
Version E bei allen Differenzen im einzelnen sich hier in der Struktur nicht von L unter­
scheidet [s. ebd. / Der aethiopische Text der Kirchenordnung des Hippolyt. Hg. und 
übers. von H. Duensing, 1946, 21f]).

37 EÙyaeiatoùnév oot, Ore aavtoxqdroQ, ... xal rqv öidraijiv aùtov jtXqQoûjiev »èv rj 
yàp vuxri napeôiôoro, Xaßwv äptov« ... xal àvapXétpaç npôç oé rôv ûeôv avrov xai 
narépa, »xai xXâaaç êôojxev toîç paôqraîç« eutwv ... (Const. Ap. VIII 12, 35 [Funk (s. 
Anm. 34), 508,16-21]). Vgi. a. den Canon Romanus u. Anm. 81.

38 L. Ligier, De la Cène de Jésus à l’Anaphore de l’Église (MD 87, 1966, 7-51), 28ff; 
Ders., Les origines de la prière eucharistique: de la cène du Seigneur à l’Eucharistie (QL 53,

Was hier begründend angeführt wird, ist ein Bericht, entnommen den ein­
schlägigen Erzählungen des Neuen Testaments. Nun tritt diese Passage aber for­
mal gar nicht als Bericht auf; im Kontext des Gebetes erscheinend, das über Brot 
und Wein zu sprechen ist, wird sie selbst in dies Gebet integriert. So heißt es in 
der Traditio Apostólica besonders deutlich: »Wir danken dir, Gott, durch deinen 
geliebten Knecht Jesus Christus, den du am Ende der Zeiten uns als Heiland ge­
schickt hast..., der, empfangen, Fleisch geworden istder, als ersieh dem Lei­
den auslieferte, Brot nahm Auch die ausdrücklich mit Kausalkonjunktion 
eingeleiteten Fassungen des Einsetzungsberichtes sind in das Gebet eingebettet. 
So etwa in der schon zitierten Klementinischen Liturgie: »... Wir sagen dir 
Dank, allmächtiger Gott, und erfüllen sein [sc. Christi] Gebot. Denn in der 
Nacht, da er sich auslieferte, nahm er das Brot... und erhob seine Augen zu dir, 
seinem Gott und Vater, und brach es, gab es den Jüngern und sprach ... «i7. In das 
Gebet hineingenommen und gebetsförmig umgestaltet, ist der Stiftungsbericht 
nicht nur legitimierender Rückblick, sondern hat er Teil an dem im Gottesdienst 
gegenwärtig vor sich gehenden Geschehen zwischen der Gemeinde und Gott. 
Die Feiernden begründen nicht für sich, sondern vor Gott, was sie tun.

Nun ist allerdings kaum zu übersehen, daß die Integration des Einsetzungs­
berichtes in das Gebet nicht glatt gelingt, daß sie immer etwas Mühsames und 
Künstliches an sich hat. Welche grammatikalischen und stilistischen Brücken 
auch geschlagen werden, um dem Bericht Gebetscharakter zu verleihen - er ist 
ein Fremdkörper, ein »Embolismus«, wie es einige Kommentatoren formulie­
ren38: ein eigenständiger Block, der sich in ein Gebet eingenistet hat.
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Woran liegt das? Der Grund für diesen störrischen, sich der Integration ins 
Gebet widersetzenden Charakter des Einsetzungsberichtes ist nicht so sehr, daß 
hier eine Station der Heilsgeschichte vor Gott gebracht wird. Das geschieht im 
Dankgebet auch sonst mit mehr oder weniger großer Geschmeidigkeit - wenn 
auch nicht mit solcher einem einzigen Ereignis gewidmeten Ausführlichkeit. 
Was den Einsetzungsbericht störrisch sein und bleiben läßt, ist vor allem die di­
rekte Rede, auf die er hinausläuft: »Nehmt, eßt, das ist mein Leib!... Tut dies zu 
meinem Gedächtnis!« Mögen diese Sätze noch so sehr sprachlich gebrochen 
sein, als Zitate im Rahmen eines Berichtes, der seinerseits in die Form eines Ge­
bets gebracht ist - sie haben eine Dynamik, die diese doppelte Brechung durch­
schlägt und Unmittelbarkeit schafft, die Unmittelbarkeit der Anrede nicht an 
Gott, sondern an die gegenwärtige nehmende, essende, das Gedächtnis haltende 
Gemeinde.

Die Eigendynamik des nur mühsam in das Gebet integrierten Christuswortes 
bestätigt sich von der Fortsetzung her, die im allgemeinen auf den Einsetzungs­
bericht folgt, der Anamnese: Auf den Befehl »Tut dies zu meinem Gedächtnis!« 
antwortet die Gemeinde mit dem Satz »Darum gedenken wir D.h., sie rea­
giert als selbst unmittelbar angesprochene. Formal niemals unterbrochen, be­
ginnt hier nach dem Einsetzungsbericht das Gebet wieder neu als Antwort auf 
das gerade erklungene Christuswort und bestätigt so dessen Charakter als Wort 
an die irdischen Hörer und nicht an den himmlischen Gott.

Wenn die von der paulinisch-synoptischen Tradition herkommende Kirche - so 
könnten wir das Bisherige zusammenfassen - seit dem 3. Jahrhundert den Ein­
setzungsbericht zum Teil der Liturgie machte und so das von Anfang an Bestim­
mende liturgisch entfaltete, dann legitimierte sie ihr gegenwärtiges Tun durch 
den Rückblick auf den normativen Ausgangspunkt. Doch was hier explizit wur­
de, war noch mehr: Teil der gegenwärtigen Feier geworden, erwiesen sich die im 
Zentrum des Berichts stehenden Christusworte selbst als gegenwärtiges Ge­
schehen - nicht bloße verba institutionis, die einst eine Praxis in Gang gesetzt 
haben, sondern Anrede, die die hier und jetzt sich vollziehende Feier bestimmt.

Damit kommen wir zum zweiten, für unsere Fragestellung gewichtigeren 
Unterpunkt: zur Frage nach Recht oder Unrecht der Einschätzung der Einset­
zungsworte als Konsekrationsworte.

1 972,181-201), 192ff (Seiten vertauscht: 192.189-191.193ff); Giraudo (s. Anm. 17), pass. 
Beide weisen auf jüdische, Giraudo aber vor allem auf alttestamentliche Vorbilder hin.

39 Dieser Befund ist so verbreitet, daß er kaum belegt zu werden braucht - s. etwa 
Trad. Ap. 4 (LQF 39 [Botte] 16,6 = FC 1,226, 7); Chrysostomuslit., Hg. Brightman (s. 
Anm. 35), 328, 27; Basiliuslit. (byz.), Hg. Brightman, 328, 27; Canon Romanus, Hg. B. 
Botte - Ch. Mohrmann, L’Ordinaire de la Messe. Texte critique, traduction et etudes, 
Paris-Löwen 1953,40, 75.
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b. Die Einsetzungsworte als Konsekrationsworte

Im 4. Jahrhundert, jener Epoche also, von der an der Einsetzungsbericht überall 
in der Christenheit zum festen liturgischen Bestand gehörte, wurde erstmals den 
darin enthaltenen Worten Jesu konsekratorische Kraft und Funktion zuge­
schrieben. Jesu durch den Mund des Zelebranten erklingende Sätze »Das ist 
mein Leib. Das ist mein Blut.« seien es, die aus Brot und Wein die sakramentale 
Gabe machten. So schreibt Bischof Ambrosius von Mailand an der bekannten 
Stelle seines katechetischen Werks »De sacramentis«: »Durch welche und durch 
wessen Worte geschieht also die Konsekration? Durch die des Herrn Jesus« 
(consecratio igitur quibus verbis est et cuius sermonibus? Domini Jesu)40. So ist 
aber auch bei dem antiochenischen Presbyter und späteren Bischof von Kon­
stantinopel Johannes Chrysostomus zu lesen: »Es heißt: >Das ist mein Leib<. 
Dieses Wort verwandelt (nETaQßvöpi^ei) die daliegenden Gaben.«41 Wir haben 
also hier nicht einfach ein abendländisches Theologumenon vor uns, auch wenn 

40 De sacr. IV 4, 14 (CSEL 73, 52 / FC 3, 142); vgl. a. IV 5, 2 lf (CSEL 73, 55f / FC 3, 
148); Ders., De myst. 9, 52 (CSEL 73, Ulf / FC 3, 246). Mit der Mehrzahl der neueren 
Autoren halte ich De sacr. für eine Schrift des Ambrosius (vgl, Betz, Eucharistie [s. Anin. 
18], 147 Anm. 14; J. Schmitz, Einleitung zur zweisprachigen Ausgabe von Ambrosius, 
De myst. und De sacr. in FC 3, 8f).

41 De proditione Judae homilia 1,6 (PG 49,380): Tovtö pov soti tö nöpa, <jpt|ai. Toüro 
tö Qfjpa pEtapQVÜtti^Ei tä npoxEipeva (zu dieser Stelle und der Diskussion über sie in der 
Forschung s. F. van de Paverd, Zur Geschichte der Meßliturgie in Antiocheia und Kon­
stantinopel gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Analyse der Quellen bei Johannes Chryso­
stomos, Rom 1970, 295-311; zu anderen in dieselbe Richtung zielenden Stellen s. den 
Kontext aaO 287-312). Dazu, daß derselbe Kirchenvater an anderen Stellen die Konse­
kration der Epiklese zuschreibt, s. u. S. 452.

Dix (s. Anm. 6), 275, stellt neben Ambrosius und Chrysostomus auch Serapion von 
Thmuis (Euchologion, Hg. F. X. Funk, Didascalia et Constitutiones apostolorum II, 
1905,174-177) und Gregor von Nyssa (Or. Cat. 37, Hg. E. Mühlenberg, Gregorii Nys- 
seni Opera [Ed. W. Jaeger et alii] III/IV, Leiden-New York-Köln 1996, 96, 22-98, 7) als 
Zeugen für die konsekratorische Deutung der Einsetzungsworte. Was Serapions Liturgie 
betrifft, so ist es mittlerweile unumstritten, daß das »Wort«, das auf die Elemente kommen 
soll, so daß sie awpa toC Xöyou bzw.aipatfig aXtiHeiag werden(13,5 [FunkII 174,24-176, 
3]), der ewige Logos ist, der in einer Logosepiklese erbeten wird (vgl. R. Taft, From Lo­
gos to Spirit: On the early history of the epiclesis [in: Gratias agamus. Studien zum eucha­
ristischen Hochgebet. FS B. Fischer. Hg. von A. Heinz - H. Rennings, 1992,489- 502] 
495f). Der Einsetzungsbericht (Dix, 163 d1) hat demgegenüber Begründungsfunktion (so 
Dix selbst 167).

Schwieriger ist die Interpretation der Aussagen Gregors (vgl. A. Harnack, Lehrbuch 
der Dogmengeschichte II, 19094, 461). Wenn der Kappadokier schreibt, röv tü koyw roC 
üeou ¿yia^öpevov öqtov t k aöpa tov üeoö köyou pEtaitoiEiaüaL (96,22f), dann meint er mit 
Xöyog den ewigen Logos Gottes, der sich im Abendmahl - parallel der Inkarnation - mit 
dem materiellen Element verbindet und es so zu seinem Leib macht. Ist die Fortsetzung 
(97,10-12), anders als beider Verdauung in Jesu Erdentagen sei das Brot hier Evüvg npögto
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es langfristig gesehen im Westen und nicht im Osten zum abendmahlstheologi­
schen Basissatz wurde.

oöpa ôià toO \6fov petanoiovpevoç, xaûœç eipqtat vjtô tou kôyov Sri Toûrô èart to oœpà 
pou, so zu verstehen, daß die Rede von der Verwandlung »durch das Wort* bedeuten soll: 
durch das - kurz darauf zitierte - Einsetzungswort? Der Kontext spricht eher dafür, daß 
Gregor hier wie oben meint, die Verwandlung werde in ihrer Unmittelbarkeit »durch den 
[sc. göttlichen] Logos« vollzogen, ohne nähere, liturgische Angaben über die Art und 
Weise zu machen; eben dieses Logos dann zitierte Worte sind nicht das Medium des Voll­
zuges, sondern sie belegen das eùûùç - die Verwandlung geschieht jetzt so unmittelbar, 
ohne biologische Zwischenstufe, wie (xa^œç) es aus den damaligen Worten des Logos her­
vorgeht, der einfach gesagt hat: »Das ist...«. Eher liturgisch zu verstehen ist der voraus­
gehende Satz (97, 8f) dyid^Etai ôtà Xôyou üeoû xai ÈvreûÇeœg, wobei der Zitatcharakter 
(iTim 4,5, schon bei Origenes [In Mt 11, 14 (GCS 40, 57, 21; 58, 3)] auf das Abendmahl 
bezogen) es allerdings schwierig macht, ihn im Sinne eines spezifischen Aussageanliegens 
Gregors zu pressen; danach käme die Heiligung des Brotes durch den Logos Gottes (wie 
96, 22) und ein Gebet, d. h. jedenfalls nicht durch die Einsetzungsworte, zustande. Kurz 
darauf (98,6f) nennt Gregor das Medium, durch das »der offenbarte Gott« (ö <pavepwheiç 
ûf.oç) die Umwandlung des Brotes vorgenommen habe: pETaotocxEidwaç tij trj; evXoyktç 
ôuvâpei; daß Gregor mit dieser - ebenfalls biblisch inspirierten (s. Mt 26, 26 / Mk 14, 22; 
IKor 10, 16) - Formulierung die Einsetzungsworte meint und nicht eher, parallel zu 
ËvtEuÇiç, ein Gebet, ist sehr fraglich.

Auch Augustin wird, neben seinem Lehrer Ambrosius, oft als Verfechter der konse- 
kratorischen Funktion der Einsetzungsworte genannt (z. B. Schmidt-Lauber, Die Eu­
charistie als Entfaltung [s. Anm. 6], 146; Ders. Die Eucharistie [s. Anm. 6], 223; 
Kretschmar, Abendmahl [s. Anm. 12], 83; N. Klöckener, Das eucharistische Hochge­
bet bei Augustinus. Zu Stand und Aufgaben der Forschung [in: Signum Pietatis. FS C. P. 
Meyer, hg. von A. Zumkeller, 1989, 461-495], 485-487; vgl. a. Giraudo [s. Anm. 17], 
363 Anm. 19 Anfang). Doch abgesehen davon, daß die Gegenwart des Leibes Christi im 
Abendmahl Augustin primär unter ekklesiologischen Gesichtspunkten interessiert, die 
Frage nach der Präsenz des Inkarnierten demgegenüber ganz zurücktritt und kaum mit 
eigenen, klärenden Reflexionen bedacht wird, sprechen diejenigen Stellen, die es denn 
doch zu dieser Frage gibt, eher gegen jene Deutung. Wenn Augustin etwa schreibt, acce- 
dente verbo [fit] corpus et sanguis Christi ... tolle verbum, panis est et vinum: adde ver- 
bum, et fiet sacramentum (sermo Denis VI [Hg. G. Morin, Mise. Ag. I, 29-32], 31, 
14f.l7f; Echtheit nicht unumstritten, doch die Parallelen zu Aussagen Augustins an ande­
ren Orten sprechen dafür, den sermo - mit der Mehrheit der Forscher - für ein Erzeugnis 
des Nordafrikaners zu haken [vgl. P.-P. Verbraken, Études critiques sur les sermons au­
thentiques de Saint Augustin, Steenbrugge 1976,110; A. Hamman in: PL Suppl. II, 406f]), 
ist hier keineswegs die Rede von den Einsetzungsworten. Vielmehr heißt es, dies Hinzu­
treten des Wortes geschehe in precibus sanctis (31, 13f), was einer Stelle in De trin. ent­
spricht, nach der die Konsekration prece mystica vor sich geht (de trin. 3,4,10 [CChr 50, 
136, 41]). Das heißt, das Wort, durch dessen liturgische Rezitation Brot und Wein Leib 
und Blut Christi werden, ist ein Gebet, womit ohne besondere Differenzierung die ganze 
Gebetspassage zwischen Dialog und Vaterunser gemeint ist (s. ep. 149, 2, 16 [CSEL 44, 
362,11-14]; sermo 227 [PL 38,1101]). Dazu gehörten in irgendeiner Form auch die Ein­
setzungsworte (vgl. Klöckener, 485-487), aber eben als sein Teil, und ohne daß Augu­
stin sie hier besonders heraushöbe. Vgl. zu dieser Frage aus der Fülle der Literatur vor al-
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Westliche oder östliche Tradition — jedenfalls ist die konsekratorische Deu­
tung der Einsetzungsworte erst im 4. Jahrhundert belegt. Wie frühere Zeiten 
sich die Vergegenwärtigung des Leibes Christi im Abendmahl vorgestellt hat­
ten, zeigt wiederum Justin: Nach seiner vieldiskutierten und wohl kaum ab­
schließend deutbaren Auskunft ist die Abendmahlsgabe Fleisch und Blut 
Christi, weil über ihr ein Dankgebet gesprochen worden, wörtlich: weil sie 
»>bedankte< Speise« (rpotpr) euxapiotTiüeioa) ist, und zwar »bedankt« öl’ exot? 
\6yov Tov Ttap’ avrov, was mit größter Wahrscheinlichkeit zu übersetzen ist 
mit: »durch ein Gebet des Logos, der von ihm [sc. Gott] ausgeht« oder »durch 
ein von ihm [sc. Jesus Christus] stammendes Gebetswort« . Demnach ge­
schieht die Konsekration von Brot und Wein, die Justin als einen der Inkarna­
tion vergleichbaren Vorgang betrachtet, durch ein nach dem Vorbild Christi 
über ihnen gesprochenes Dankgebet. Als Inhalt des Gebetes nennt Justin den 
Lobpreis Gottes, den Dank für die gegenwärtige Feier43 und für Schöpfung 
und Erlösung 4 sowie das Gedächtnis des Leidens Jesu Christi45. Von diesem 
letzten Gesichtspunkt her erklärt sich, daß das Dankgebet die Elemente zu 
Leib und Blut Christi machen soll: Das dankbare Gedenken der Kirche an den 
Tod Christi läßt dies heilvolle Geschehen gegenwärtig werden und mit ihm 
den, der in seinem Mittelpunkt steht.

42 I. Apol. 66, 2 (Goodspeed [s. Anm. 22], 74f): vqv öi’ £ÖX4S köyov tov ¡nag’ avtov 
evxaQiatTjÖEiaav rpoq)i|V ... exeIvov tov aapxo.TOii]ÖEVTog ’Irjaov xai adpxa xai alpa 
eöiödxüt]pev Eivat. Die Alternative, die Wendung öl’ evxÜ5 köyov tov nap’ avrov mit 
»durch ein Gebet um den von ihm [sc. Gott] ausgehenden Logos« zu übersetzen und un­
ter diesem Gebet eine Logosepiklese zu verstehen, ist sprachlich ebensogut möglich. 
Doch paßt sie schlecht zu den Angaben, die Justin zum Inhalt dieses Gebetes macht; da­
nach soll es dem Vater »durch (öid) den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes [em­
porgesandt]« werden (65, 3 [Goodspeed, 74]), und es wird ausschließlich als Lobpreis 
und Dank für die Wohltaten Gottes gekennzeichnet (I. Apol. 65, 3; Dialog 41, 1; 117, 2f 
[Goodspeed, 74. 138. 234f]; s. das Folgende). Vgl. zu der Diskussion über dies Problem 
Kretschmar, Abendmahl (s. Anm. 12), 67.

45 I. Apol. 65,3 (Goodspeed, 74).
44 Dialog 41, 1 (Goodspeed, 138).
45 AaO 41,1; 117,3 (Goodspeed, 138. 235).

Es sind alttestamentlich-jüdische Überlieferungen und Formen, die hier ih­
ren Niederschlag finden. Das dankbare Gedächtnis der Psalmen, der gedenken- 

lem die Untersuchung von J. Lemmens, De Sacramenten en het Vleesgeworden Woord 
volgens Augustinus (Aug[L] 14, 1964, 5-71), bes. 18-21.

Es ist nun allerdings kein Zufall, wenn im Blick auf Autoren wie Gregor und Augustin 
die Interpretation vertreten wird, sie schrieben den Einsetzungsworten die Konsekration 
zu. Ihre unwillkürlich immer wieder auf die Einsetzungsworte anspielenden und zu ihnen 
hinführenden Formulierungen sind Indizien für das, was unten festzustellen sein wird: 
daß die Worte Jesu »Das ist ...«.auch wenn man sie nicht im engeren Sinn als Medium der 
Konsekration betrachtet, die verborgene Kraft sind, von der her der Konsekrationsvor­
gang bestimmt und verstanden wird (s. u. S. 453ff).
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de Lobpreis der Passahliturgie, der Lobspruch (Berachah) des Tischgebets, die 
alle die großen Taten des Gottes Israels gegenwärtig werden lassen46 - es ist un­
verkennbar, daß Justins Euxapioria von diesem Hintergrund herkommt. Nur 
daß das Dankgebet, welches die christliche Gemeinde über Brot und Wein 
spricht, die Heilsgeschichte präsent machen soll, die in Jesus Christus zum Ziel 
kommt: Es ist sein Leiden und Tod, dessen die Christen gedenken.

46 Vgl. dazu Giraudo (s. Anm. 17), Teil I und II; S. 1-6 Forschungs- und Literatur- 
Überblick.

47 Tertullian, Adv. Val. 5,1 (CChr 2, 756, 11).
48 reliqua omnia, quae dicuntur in superioribus, a sacerdote dicuntur: laus deo, defer- 

tur oratio, petitur pro populo, pro regibus, pro ceteris. Ubi venitur, ut conficiatur venera- 
hile sacramentum, iam non suis sermonibus utitur sacerdos, sed utitur sermonibus Chri­
sti. Ergo sermo Christi hoc conficit sacramentum (de sacr. 4,14 [CSEL 73, 52 / FC 3,142, 
11-16]). Zu den von Ambrosius vorausgesetzten liturgischen Gegebenheiten vgl. J. 
Schmitz, Gottesdienst im altchristlichen Mailand. Eine liturgiewissenschaftliche Unter­
suchung über Initiation und Meßfeier während des Jahres zur Zeit des Bischofs Ambrosi­
us ft 397), 1975, 367-431.

49 Dix (s. Anm. 6), 281, s. a. 275.
50 G. Kretschmar, Die frühe Geschichte der Jerusalemer Liturgie (JLH 2,1956,22- 

46), 27f. Vgl. a. A. Piedagnel, Einleitung zur Edition der Katechesen in SC 126, 18-40, 
sowie G. Röwekamp in der Ausgabe desselben Textes in FC 7, 8-15.

Der Kontrast zwischen Justin einerseits und Ambrosius und Chrysostomus an­
dererseits, zwischen dem »Philosophen und Märtyrer«47 des 2. und den reichs­
kirchlichen Bischöfen des 4. Jahrhunderts ist nicht zu übersehen. Nicht mehr 
das Dankgebet der - mit Christus verbundenen - Kirche, sondern das Wort 
Christi, nicht mehr die preisend-gedenkende Hinwendung der Feiernden zu 
Gott, sondern sein Handeln für die Feiernden und ihnen gegenüber soll nun die 
Gegenwart Christi herbeiführen. Ambrosius schreibt es ausdrücklich: »Alles, 
was vorher gesagt wird, wird vom Bischof gesprochen: Gott wird Lob darge­
bracht, es wird ein Gebet verrichtet, es wird Fürbitte geleistet für das Volk, für 
die Herrscher und für die Übrigen. Sobald aber der Augenblick naht, das vereh­
rungswürdige Sakrament zu vollziehen, gebraucht der Bischof nicht mehr seine 
eigenen Worte, sondern verwendet er Worte Christi. Also bewirkt das Wort 
Christi dieses Sakrament«48.

Daß nicht der Lobpreis der Kirche über Brot und Wein Christus gegenwärtig 
macht - diese Verlagerung des »»operative« effect«49 weg vom Eucharistiegebet 
ist nun aber im 4. Jahrhundert kein vereinzeltes Phänomen. Sie läßt sich in dieser 
Zeit vielmehr auf breiter Front feststellen - allerdings meist in anderer Form: 
nämlich in der Einfügung der Wandlungsepiklese und ihrer Bestimmung als 
Konsekrationsvollzug. So heißt es beispielsweise in den Mystagogischen Kate­
chesen, die unter dem Namen Kyrills von Jerusalem umlaufen, aber wohl seinem 
Nachfolger Johannes zuzuschreiben sind50: Wir »rufen den menschenfreundli­
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chen Gott an, den Heiligen Geist auf die vor uns liegenden Dinge auszusenden, 
damit er das Brot zum Leib Christi, den Wein zum Blut Christi mache.«51

51 napaxakoupev röv yikavOpomov ©eöv tö aytov nvetpa E^anofftEiXat «rl tö npo-
XEtpEva, iva rtotf|cn] röv piv öqtov owpa Xpintoü, röv öe oivov alpa Xptoroü (myst. cat. 5,7, 
2-4 [SC 126, 154]).

53 Z. B.desacerd.3,4,40-44(SC272,146); 6,4,33f(aaO316);hom. in2. Cor. 20,3 (PG 
61, 540) (vgl. van de Paverd [s. Anm. 41], 315—340). Daß Chrysostomus den »»operative« 
effect« (Dix) meist der Epiklese zuschreibt, ihn aber auch den Einsetzungsworten zuschrei­
ben kann (s. o.), ohne darin einen Widerspruch zu sehen, ist wiederum (vgl. o. Anm. 41) ein 
Indiz für das, wovon unten die Rede sein wird: für die verborgene Kraft des »Nehmt! Das 
ist mein Leib ...«, die sich Geltung verschafft, wie auch immer die expliziten Ausführungen 
aussehen.

3 xarcutepipov tö nveüpä oou tö "Ayiov eq? fjpäg xai eni tö apoxEtpeva ötöpa Taura 
xai noiTjoov röv pev äptov roürov tipiov atbpa tov XpiatoC oov pETaßaZwv toj nveupari 
oou Tw äyiw (Brightman [s. Anm. 35], 329,16 - 330,6).

54 Schmidt-Lauber, Die Eucharistie (s. Anm. 6), 222f. Ähnlich Giraudo (s. Anm. 
17), 363f. Vgl. Dix (s. Anm. 6), 280.

55 AaO 241; 275 Anm. 1.
56 AaO 241: »The memory of the jewish origin and meaning of the eucharistia had 

completely faded from the mind of the Hellenised churches of the fourth century.«
57 AaO 275: »Nowhere does the primitive nucleus of the prayer, the »thanksgiving 

series«, appear to have retained its original force as the prayer which »eucharistised« the 
food.« S. a. Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung (s. Anm. 6), 145.

Sätze dieser Art finden sich auch bei Chrysostomus , und sie entsprechen 
der Epiklese, die sich in der mit seinem Namen verbundenen Liturgie findet: 
»Sende deinen Heiligen Geist herab auf uns und die Gaben, die da liegen. Und 
mache das Brot zu dem kostbaren Leib deines Christus, es verwandelnd durch 
deinen Heiligen Geist.«53

Wie ist diese liturgische und liturgietheologische Verschiebung zu beurteilen? 
Nicht wenige Kommentatoren betrachten sie als bedauernswerten Schritt vom 
rechten Weg: Hier sei eine »Verengung« vor sich gegangen, der Verlust des 
»ganzheitlichen Verständnisses« von Eucharistie und Eucharistiegebet54. Und es 
wird auch der Grund genannt, der zu dieser Entwicklung geführt habe: die theo­
logisch-liturgische Entfernung von den jüdischen Wurzeln, die die hellenisierten 
Kirchen vergessen hätten55. Denn damit hätten sie das genuine Verständnis ihres 
Lob- und Dankgebets im Abendmahl verloren56: das Verständnis als Gedächt­
nishandlung, die wie in Israel nun hier im christlichen Kontext das Heilsgesche­
hen präsent und die Elemente zu seinen Trägern mache57.

Muß man die Entwicklung so lesen und bewerten? Ließe sich der skizzierte Pro­
zeß nicht auch ganz anders verstehen - eben als ein Prozeß der Selbstklärung, in 
dem liturgisch und theologisch heraus gearbeitet wurde, was die christliche 
Abendmahlsfeier von jeher bestimmte, was aber bislang eher implizit und ver­
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deckt gewesen war? Als einen Prozeß, in dem hinsichtlich des aktestamentlich- 
jüdischen Erbes58 immer deutlicher wurde, wie dies Erbe unter den neuen, durch 
das Auftreten Jesu Christi bestimmten Glaubens- und Erkenntnisbedingungen 
der Kirche weiterzuführen oder auch nicht weiterzuführen, beizubehalten und 
umzuprägen war? Wir hätten dann einen Prozeß vor uns, der den trinitätstheo- 
logischen Klärungen bezüglich der Gotteslehre entspräche59 - nicht umsonst er­
geben sich die entscheidenden Schritte hier wie dort in derselben Epoche.

58 Wir übergehen hier die Frage, wie weit die Hinweise auf die jüdische Liturgie zur 
Zeit der frühen Kirche tragen; gerade von jüdisch-liturgiewissenschaftlicher Seite werden 
wir darauf aufmerksam gemacht, daß wir in dieser Hinsicht nur begrenzte gesicherte 
Kenntnisse besitzen und in hohem Maße auf Rückschlüsse aus späterer Zeit angewiesen 
sind (s.J. Heinemann, Prayerin the Talmud: Forms and Patterns, Berlin-New York 1977, 
37-69).

59 Mit diesem Befund hängt zusammen, ist aber nicht identisch der wechselseitige 
Einfluß von trinitätstheologischem Dogma und liturgischer Formulierung, d.h. die Über­
nahme dogmatisch korrekter Wendungen und die lehrhafte Ausgestaltung von Gebeten 
in Liturgien einerseits (s. z. B. die Prae-Sanctus-Gebete in der byzantinischen Basilius- 
und Chrysostomusliturgie [vgl. Kretschmar, Abendmahlsfeier (s. Anm. 12), 264f)) und 
die Berufung auf liturgische Praxis zugunsten dogmatischer Positionen andererseits (z. B. 
Basilius, De Spiritu Sancto 10,26 [FC 12,146f); vgl. G. Kretschmar, Die Geschichte des 
Taufgottesdienstes in der alten Kirche [in: Leiturgia V. Der Taufgottesdienst, hg. von K. F. 
Müller-W. Blankenburg, 1970,1-348] 150f).

60 Diese Differenzierung, nicht die Fixierung eines besonderen Konsekrationsmo­
mentes als solchen ist das theologisch Entscheidende an dem skizzierten Prozeß (gegen 
Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung [s. Anm. 6], 145; Ders., Die Eucharistie 
[s. Anm. 6J, 222f; Dix [s. Anm. 6], 240).

61 Es geht also nicht um einen Gegensatz von »Ganzheitlichkeit« und »Enge« (s. o. zu 
Anm. 54), sondern um eine liturgisch-theologische Differenzierung, welche Unterschei­
dung wie angemessene Zuordnung und in dieser Weise dann durchaus »das Ganze« um­
faßt. Dies Ganze ist allerdings wirklich das Ganze - nämlich die gesamte Abendmahlsfeier 
einschließlich der Kommunion und nicht nur die dieser vorausgehende Liturgie.

61 S. o. S. 444.450.

Konkret: Während zunächst im eüxapioTEiv, in Lobpreis, Dank und Geden­
ken über Brot und Wein die Erhebung der Gemeinde zu Gott und die sakramen­
tale Selbstvergegenwärtigung Gottes ohne nähere Differenzierung ineinander 
gesehen wurden, tritt in dem um 400 zu einem gewissen Abschluß kommenden 
Prozeß beides auseinander60; Handeln Gottes und Handeln der Kirche in der 
Abendmahlsfeier werden als nicht getrennte, aber unterschiedene und in einem 
bleibenden Gegenüber aufeinander bezogene Vorgänge bestimmt61.

Was ist die Triebfeder hinter diesem Differenzierungsprozeß, der Grund, der 
dazu nötigte, über die euxapioria hinauszugehen? Nichts anderes als die Worte 
»Das ist mein Leib, mein Blut.« Wenn es bei Justin und Irenaeus heißt, die 
Abendmahlsgaben würden Fleisch oder Leib Christi62, wenn dieser Vorgang der 
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Inkarnation des ewigen Logos vergleichbar sein soll63, dann wird dem euchari­
stischen Gebet etwas zugeschrieben, was über die Vergegenwärtigung der Heils­
geschichte im dankbaren Gedächtnis der Kirche hinausgeht und was die ererb­
ten alttestamentlich-jüdischen Formen sprengt. Dann geht es gar nicht so sehr 
um die Repräsentation heilbringender Ereignisse wie des Leidens und Todes 
Jesu, sondern um die Vergegenwärtigung des gestorbenen, auf erstandenen Chri­
stus selbst. Solche Vergegenwärtigung aber - so der in den Zeugnissen des 4. 
Jahrhunderts zum Ausdruck kommende Gedankenschritt — muß durch göttli­
ches Handeln geschehen64. Das deutet sich bei Irenaeus bereits an. Er schreibt 
nämlich: Das Abendmahlsbrot sei nicht mehr gewöhnliches Brot, weil es »die 
Anrufung Gottes hinzuempfange« (jtpookaß0|ievog rt]V éjtíxLqotv rov öeov)65. 
Der Bischof von Lyon meint hier kein spezifisch epikletisches Gebet, auch er 
setzt, wie Justin, die euyaQioria, das Lob- und Dankgebet über den Elementen 
voraus. Aber eben dies Dankgebet wird nun als »Anrufung« gekennzeichnet66. 
Es ist »Anrufung«, insofern es eine bestimmte Funktion erfüllt: den Logos Got­
tes zu Brot und Wein zu bringen und daraus Leib und Blut Christi zu machen. 
Liturgische Form - lobpreisende Erhebung der feiernden Kirche zu Gott - und 
theologische Charakterisierung - Anrufung Gottes, so daß er die sakramentale 
Vergegenwärtigung Christi bewirkt - sind gegenläufig. Früher oder später muß­
te es zur ausdrücklichen Differenzierung beider kommen. In der Traditio Apo­
stólica zeigt sich, wohl schon wenige Jahrzehnte nach Irenaeus, ein weiterer 
Schritt: Die Abendmahlselemente kommen im Zusammenhang einer expliziten 
Epiklese67 - allerdings noch keiner Wandlungsepiklese68 - zur Sprache, die auf 
den Dank folgt.

63 Justin, I. Apol. 66,2 (Goodspeed, 74).
64 Dix (s. Anm. 6), 275, schreibt, die »operative« Funktion in der Liturgie sei vom 

Dank übergegangen auf »something presumed to have a more directly >consecratory< 
intention«, seien es die Einsetzungsworte, sei es die Wandlungsepiklese. Diese erscheinen 
aber eben deshalb »direkter konsekratorisch«, weil sie die Konsekration als Gottes eige­
nes Handeln gegenüber der Gemeinde explizit zur Geltung bringen.

65 Adv, ha er. 4, 18,5 (SC 100, 610f).
66 Betz, Eucharistie (s. Anm. 18), 36, vgl. a. 34; Taft (s. Anm. 41), 491.
67 Et petimus ut mittas spiritum tuum sanctum in oblationem sanctae ecclesiae: in 

unum congregans des omnibus qui percipiunt sanctis in repletionem spiritus sancti ad 
confirmationem fidei in veritate, ut te laudemus ... (Trad. ap. 4 [L] [LQF 39 (Botte) 16, 
22ff = FC 1, 226, 14ff; die Abweichungen in E sind hier nicht von Belang, vgl. ebd. / 
Duensing (s. Anm. 36), 24f]).

6 Taft (s. Anm. 41), der hervorhebt, daß es sich hier nicht um eine Konsekrations-, 
sondern um eine Kommunionsepiklese handelt (492Í.499), betont zugleich, daß diese, 
theologisch gesehen, »implizit konsekratorisch« sei: »For it is clear that any prayer for the 
power of God to come upon something in order that it be unto salvation for those who 
partake of it or participate in it as God intended, necessarily implies that God do some­
thing by his coming to make that object salvific« (493). Wenn er fortfährt, das heiße hier, 
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Dann hätten wir also einen liturgisch-theologischen Differenzierungsprozeß 
vor uns, der als solcher kein Irrweg, sondern durchaus sachgerecht ist, der aber 
nicht auf Ambrosius, sondern auf Johannes von Jerusalem, nicht auf die Einset­
zungsworte als Medium der sakramentalen Vergegenwärtigung Christi, sondern 
auf die Wandlungsepiklese hinausläuft? Es könnte so scheinen - doch es verhält 
sich wie im Märchen von Hase und Igel: Auch hier sind die verba institutionis 
»all da«, auch die Wandlungsepiklese lebt von den Worten »Das ist mein Leib, 
mein Blut«. Denn das epikletische Gebet, die Form der Bitte bringt zwar die 
Initiative und das bleibende Gegenüber Gottes zur feiernden Kirche in der sa­
kramentalen Vergegenwärtigung von Leib und Blut Christi unübersehbar zum 
Ausdruck. Doch ebensowenig läßt sich übersehen, daß eines mit ihr gar nicht 
notwendigerweise gegeben ist: daß sich Gottes erbetenes Handeln gerade so, 
gerade als Vergegenwärtigung von Leib und Blut Christi vollzieht. Wie wenig 
dies beides miteinander verbunden sein muß, zeigen die ältesten uns bekannten 
eucharistischen Epiklesen, die der Thomasakten69. Sie erbitten Gottes Gegen­
wart im Mahl - aber sie tun es ohne jeden Hinweis auf den Leib Christi. Wenn es 
sich bei der Wandlungsepiklese anders verhält, wenn hier ausdrücklich die sa­
kramentale Präsenz von Leib und Blut Christi Ziel der Bitte ist, dann deshalb, 
weil sie von einer spezifischen Voraussetzung zehrt, von der Voraussetzung: 
»Das ist mein Leib, mein Blut«. Diesem Satz verdankt die Epiklese ihren Gegen­
stand, ihm allein verdankt sich aber auch die Gewißheit der Beter, daß Gott die 
Bitte tatsächlich erfüllt70. Indem er geradewegs jenen Worten Christi die ihn 

daß Gott gebeten werde, Brot und Wein zu Leib und Blut Christi zu machen (»...to make 
that object salvific - in this case to make bread and wine the body and blood of Christ«), 
ist das aber eine Interpretation, die über den Text hinausgeht (wiederholt in: Ders., Ecu­
menical Scholarship and the Catholic-Orthodox Epiclesis Dispute [OS 45, 1996, 201- 
226], 204). Vgl. die Ausführungen über den sehr unterschiedlichen Charakter der beiden 
Arten von Epiklese bei A. VöÖbus, Liturgical Traditions in theDidache, Stockholm 1968, 
96-99.

69 S. die an die Mutter, den Geist, gerichteten sköe-Epikiesen in ThA (gr.) 50 (Bonnet 
[s. Anm. 20], 166 / dt. Schneemelcher [s. Anm. 19], 324) und die weiterentwickelte 
eküdtw-Epiklese aaO 133 (Bonnet 240 / Schneemelcher 354). Vgl. dazu G. Rouw- 
horst, La celebration de l’eucharistie selon les Actes de Thomas (in: Omnes circumad- 
stantes. Contributions towards a history of the role of the people in the liturgy. FS H. Weg­
man, Kämpen 1990, 51-77), 59-64.66f; G. Winkler, Weitere Beobachtungen zur frühen 
Epiklese (den Doxologien und dem Sanctus). Uber die Bedeutung der Apokryphen für die 
Erforschung der Entwicklung der Riten (OrChr 80, 1996, 177-200), 184-189 (Winkler 
weist auch auf den Doppelruf eMHtiü xapii ... Mapava-Sd in der »ebenfalls in Syrien behei­
mateten« Didache [Did. 10, 6 (SC 248, 180f = FC 1,124f)] hin, zu dem die Epiklesen der 
Thomasakten »eine gewisse Affinität« aufweisen, aaO 183f). Das ganz anders geartete 
Gebet in ThA 158 stellt wohl eine spätere Interpolation dar (Betz, Eucharistie [s. Anm. 
18], 105; andere, weniger einleuchtende Erklärung bei Rouwhorst, 69f).

70 In einer bemerkenswerten Passage schreibt Giraudo (s. Anm. 17), 362, »daß der 
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vergegenwärtigende Kraft zuschreibt, trägt Ambrosius - aber auch Chrysosto- 
mus’ einschlägige Aussage - eben diesem Sachverhalt Rechnung. Er zieht damit 
zugleich die Konsequenz nicht nur aus dem Vorhandensein der Einsetzungsworte 
¡n der Liturgie, sondern aus der sprachlichen Sperrigkeit, die ihnen hier uneinhol­
bar eignet71, und macht dies sprachliche Faktum theologisch fruchtbar. Und der 
Mailänder Bischof fügt auch die Erklärung hinzu, wie es denn komme, daß die 
verba institutionis solch eine »wirkkräftige Rede« (operatorius sermo)72 seien: 
»Welches ist das Wort Christi [sc. das das Sakrament bewirkt]? Eben jenes, durch 
das alles geschaffen ist... Er sprach, und es geschah« (ipse dixit et factum est)73.

Einsetzungsbericht, der die Worte Christi selbst umfaßt, nur eine alte euchologische Praxis 
fortsetzt, die, abgesehen davon, daß sie ein literarisches Faktum ist, den höchsten religiö­
sen Ausdruck darstellt, zu dem der Mensch aller Zeiten gelangt ist. In seiner jahrhunderte­
alten Glaubenserfahrung, die unter der Einwirkung der Offenbarungsgnade geleitet wur­
de (nella sua secolare esperienza di fede, condotta sotto l’azione della grazia rivelante), hat 
der Mensch tatsächlich verstanden, daß man, um der eigenen Bitte die größte Leistungsfä­
higkeit (la potenzialitä massima) zu verleihen, deren sie mächtig ist, in kultischer Weise die 
göttliche Zusage wiederholen muß, die sich auf die beabsichtigte Bitte bezieht, daß man 
sich also der Gottesrede selbst bedienen ([usare] quindi del discorso stesso di Dio) muß«. 
Ohne daß hier über die in dem Zitat zum Ausdruck kommende theologische Konzeption, 
die darin vorausgesetzte Bestimmung des Verhältnisses von Religionsgeschichte und Of­
fenbarung diskutiert werden soll, ist doch folgende Frage zu stellen: Wenn Giraudos Aus­
sage nicht nur eine religionspsychologische Gesetzmäßigkeit vorbringen und wenn sie die 
beschriebene Praxis nicht dem Vorwurf der bloßen Projektion aussetzen will, wenn also 
die theologische Qualifikation »unter der Einwirkung der Offenbarungsgnade geleitet« 
eingelöst werden soll - muß dann nicht gezeigt werden, daß die »göttliche Verheißung«, 
die »Gottesrede« selbst die Durchsetzungskraft besitzt zu tun, was sie sagt, und somit die 
Verläßlichkeit, daß ihr die Erfüllung unbedingt zugetraut werden kann - jedenfalls dort, 
wo die »Offenbarungsgnade« explizit geworden ist? Das ist das Verständnis der »Gottes­
rede«, die das - von Giraudo so programmatisch herangezogene - Alte Testament verficht 
und die Ambrosius zur Geltung bringen will. Weil er diese Zusammenhänge nicht reflek­
tiert, hängen Giraudos bedeutsame Darlegungen über die traditions- und literargeschicht- 
lichen Hintergründe des »Embolismus« Einsetzungsbericht theologisch in der Luft, wird 
das fundamentale und spezifische theologische Gewicht, das er dem Einsetzungsbericht 
für die Abendmahlsliturgie zumißt (316. 362), nicht einleuchtend.

71 S. o. S. 447. Dabei setzt Ambrosius die formale Integration des Einsetzungsberich­
tes in das eucharistische Gebet voraus (... Domini nostn Jesu Christi. Qui pridie ...) (De 
sacr. 4, 5, 21 [FC 3, 148, 8f]). In ihrer umgekehrten Rederichtung wahrgenommen und 
entsprechend interpretiert werden die darin enthaltenen Worte Jesu (s. o. S. 451).

72 De sacr. 4, 4,15 (FC 3,142,21). S. a. 4, 4,19 (FC 3, 146, 14f).
73 Quis est sermo Christi? Nempe is quo facta sunt omnia. lussit dominus, factum est 

caelum; mssitdominus, facta est terra ... Vides ergo, quam operatorius sermo sit Christi. 
Si ergo tanta vis est in sermone domini lesu, ut inciperent esse, quae non erant, quanto 
magis operatorius est, ut sint, quae erant, et in aliud commutentur. Caelum non erat, mare 
non erat, terra non erat, sed audi dicentem David: »Ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et 
creata sunt«. Ergo tibi ut respondeam, non erat corpus Christi ante consecrationem, sed 
post consecrationem dico tibi quod iam corpus est Christi. Ipse dixit et factum est, ipse 
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Das heißt, das im Abendmahl laut werdende Wort Christi ist kein anderes als das 
schöpferische Gotteswort, das alles, was ist, ins Sein gebracht hat.

Damit stehen wir am Ende dieses Abschnitts und können das Fazit ziehen: So 
wenig wohl der Einsetzungsbericht ursprünglich Teil der Abendmahlsfeier ge­
wesen ist und so spät - und durchaus nicht überall in der Christenheit - festge- 
stellt wurde, die Vergegenwärtigung von Leib und Blut Christi durch Brot und 
Wein sei den verba institutionis zuzuschreiben - so sehr muß doch diese Ent­
wicklung als sachgerechte Entfaltung dessen gelten, was das Abendmahl der in 
synoptisch-paulinischer Tradition stehenden Kirche von Anfang an war. Daß im 
eucharistischen Mahl zum Gedächtnis Christi sein Leib und Blut genossen wer­
de, diese Aussage bestimmte hier - mit durchaus verschiedenen Deutungen im 
einzelnen - nicht nur von jeher das Verständnis des Abendmahls; von daher er­
klärt sich auch die liturgische und theologische Entwicklung, die wir skizziert 
haben. Das »Nehmt! Dies ist mein Leib, mein Blut.« ist gleichsam die verborge­
ne Energie, von der der ganze liturgiegeschichtliche Prozeß mit seinen verschie­
denen Formen und Etappen ebenso zehrt wie die fortschreitende theologische 
Explikation. Dieser Befund aber entspricht jenem, der sich zuvor zur sprach­
lichen Struktur ergab: Daß der Einsetzungsbericht sich nicht wirklich einbinden 
ließ, daß die verba institutionis ein widerständiger Block mit eigener Dynamik 
blieben, ist der liturgische Ausdruck desselben, Theologie und Liturgiege­
schichte prägend enden Sach Verhalts.

II. Die Wittenberger Meßreform als westliche Endstation?

Wir haben uns lange bei der Alten Kirche aufgehalten. Aber das nicht ohne 
Grund. Denn die heutige Debatte um Luthers Meßreform ist nun einmal, wie zu 
Beginn gesagt, über weite Strecken hin eine Debatte um die abendländische Erb­
schaft, eine Art Stellvertreterkrieg, in dem mit Wittenberg zugleich die gesamt­
westliche Tradition attackiert wird. Und »westlich« heißt dann: Römische Mes­
se für die Liturgie, Ambrosius für die dazugehörige Theologie74. Kehrseite die­

dixit et creatum est (De sacr. 4, 4, 15f [FC 3, 142, 17-144, 9]; s. a. De myst. 52 [FC 3, 246, 
17-22]).

74 Dies ist natürlich eine Typisierung, die der von der Wirkungsgeschichte geprägten 
Rückschau entspringt und insofern auch legitim ist (vgl. o. Anm. 10). Historisch gesehen 
stand nicht nur die Römische Liturgie für Jahrhunderte im Westen nicht allein, sondern 
setzte sich auch Ambrosius’ Konsekrationstheologie hier durchaus nicht sofort allgemein 
durch. Vgl. zurspätantik-frühmittelalterlichen Entwicklung}. Geiselmann, Die Abend­
mahlslehre an der Wende der christlichen Spätantike zum Frühmittelalter. Isidor von Se­
villa und das Sakrament der Eucharistie, 1933.
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ses Vorgehens ist die Einordnung, die der Reformation dabei widerfährt: als 
Opfer und Vollstrecker der - zu kritisierenden - westlichen Entwicklung den 
römischen Weg schlicht zu Ende gegangen zu sein. Für neue, eigene Einsicht, 
grundlegenden Widerspruch ist da kein Raum, allenfalls für Veränderungen an 
der Oberfläche.

Damit sind wir bei der zweiten im Thema angelegten Frage, eben der, ob die 
Wittenberger Meßreform tatsächlich richtig bestimmt ist, wenn als ihr eigentli­
ches Merkmal gilt, Endstation des lateinischen Weges zu sein. Die Frage stellt 
sich nun anders als zu Beginn, insofern es nach den Ausführungen des ersten 
Teils nicht angeht, diesen Weg einfach als Irrweg zu betrachten - jedenfalls was 
die uns beschäftigende und auch von den Kritikern als ausschlaggebend erachte­
te Rolle der Einsetzungsworte betrifft. Als Frage nach Abhängigkeit oder Neu­
einsatz sowie nach dem Recht der reformerischen Selbsteinschätzung der Refor­
mation bleibt sie gleichwohl bestehen75.

75 Ausführlichere, über die hier schwerpunktmäßig bedachte Rolle der Einsetzungs­
worte hinausgehende Behandlung dieser Frage s. bei Wendebourg, Luthers Reform der 
Messe (s. Anm. 16), Abschnitt II.

76 S. etwa den Meßsermon von 1520, WA 6, 359, 5f.l9f; 365, 16f; den Großen Kate­
chismus, BSELK 709,32 - 710,23; oder die Schrift Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis, 
z. B. WA 26, 282,39 - 283,6, hier auch die Parallelisierung von Konsekration und Schöp­
fung durch Gottes Wort.

77 Vgl. zu dieser Entwicklung}. A. Jungmann, Missarum Sollemnia. Eine genetische 
Erklärung der römischen Messe. II, 1949, 124. 126-133. AaO 129f zur ursprünglichen li­
turgischen Bedeutung dieses Wortes, wonach es die ganze Gebetspassage bis zur Schluß- 
doxologie vor dem Vaterunser meinte.

78 Dialog, Präfation, Sanctus und Benedictus bleiben bestehen, die verba institutionis 
treten aber vor Sanctus und Benedictus, wodurch diese - auch das schon mit mittelalterli­
chem Vorlauf (Meyer [s. Anm. 6], 187) - zur Huldigung an den im Sakrament kommen­

Zunächst einmal kann es keinen Zweifel daran geben, daß Luther und der refor­
mierte Wittenberger Gottesdienst an dem zentralen Punkt der Einschätzung der 
verba institutionis liturgisch und theologisch in Kontinuität zum vorgefunde­
nen lateinischen Erbe stehen. Daß die in der Abendmahlsfeier laut werdenden 
Einsetzungsworte als hier und jetzt erklingende Worte Christi selbst zu verste­
hen sind, daß das »Dies ist mein Leib, mein Blut« als wirksames, schöpferisches 
Gotteswort zu gelten hat, mit dem sich Christus in der Bindung an Brot und 
Wein leiblich gegenwärtig macht - das steht für Luther in allen Phasen seiner 
reformatorischen Tätigkeit fest76. Und er zieht daraus liturgische Konsequen­
zen, die bestimmte im Canon Romanus vorgegebene Linien noch verstärken: 
Das dort schon sehr kurze und mittlerweile als »Präfation« abgedrängte Dank­
gebet77 wird noch weiter reduziert - so in der Formula Missae78 - oder ganz ge­
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strichen - so in der Deutschen Messe79. Und der Einsetzungsbericht, der im Ca­
non Romanus, theologisch längst inkonsequent, noch mit Relativpronomen an 
das vorausgehende Gebet angekoppelt80 und selbst als an den Vater gerichtetes 
Gebet stilisiert81 ist, streift diese Stilisierung ab82 und gewinnt Selbständigkeit -in 
der Formula Missae vorerst nur durch Pause vor der Rezitation und Wechsel des 
Tons83, in der Deutschen Messe durch die Wahl des Evangelientons und durch 
grammatikalischen Neubeginn im Hauptsatz: »Unser Herr Jesus Christus, in der 
Nacht, da er verraten ward, nahm . So kommt der Bericht ungebrochen als 

den Herrn werden und die Präfation sich um die Überleitung zum Sanctus verkürzt (WA 
12,212,11-27).

79 Sie wird durch eine Vaterunserparaphrase mit - in der mittelalterlichen Kommu­
nionsansprache vorgebildeter (Meyer [s. Anm. 6], 188) - Abendmahlsvermahnung er­
setzt (WA 19,95,22- 96, 28). Der Beginn der Paraphrase des Vaterunsers, des klassischen 
Gebetes zur Kommunion, läßt noch den Präfationsdialog anklingen, wenn es dort heißt: 
»So vermane ich euch auffs erste, das yhr ewr hertze zu got erhebt« (aaO 95,23f).

80 ... Domini Deinostri Jesu Christi. Qui pridie quam pateretur ... (Canon Romanus 
[s. Anm. 39], 78f).

81 Qui pridie quam pateretur, accepit panem ... et elevatis oculis in caelum ad te 
Deum, Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit... (ebd.).

82 Dazu müssen nur die in den Bericht eingefügten Zusätze »elevatis ... omnipoten­
tem« und »tibi« vor dem zweimaligen »gratias agens« gestrichen werden - Streichungen, 
die Luthers Bestreben, den liturgischen auf den - kombinierten - biblischen Text zu redu­
zieren, ohnehin entsprechen (vgl. dazu A. Peters, Kommentar zu Luthers Katechismen, 
Bd. 4: Die Taufe. Das Abendmahl, 1993, 151-154).

83 WA 12, 212, 23f. Grammatikalisch schließt sich der Einsetzungsbericht hier noch 
unmittelbar an die Präfation an: Vere dignum et iustum est ... gratias agere ... per 
Christum dominum nostrum. Qui pridie quam pateretur accepit panem ...; außerdem 
soll er im Gebetston rezitiert werden (WA 12,212,14—17.24). Dieser Anschluß darf aller­
dings nicht überinterpretiert und im Sinne eines spezifischen theologischen Befundes 
gedeutet werden (so Meyer [s. Anm. 6], 256, und vor allem Messner [s. Anm. 8], 193f, 
der daraus — gegen Luthers eigene explizite abendmahlstheologische Aussagen - ein In­
einander von Verkündigung und dankender Antwort erschließt). Stand Luther doch 
1523 der Charakter dieser Worte als Verkündigung an die Gemeinde im Unterschied 
zuman Gott gerichteten Gebet bereits seit Jahren fest (s. u. zum Meßsermon von 1520). 
Der syntaktische Anschluß gehört vielmehr zu den konservativen Zügen der Formula 
Missae, die dies Formular in mancher Hinsicht als Übergangsordnung erscheinen las­
sen - wie etwa auch das mit Luthers damals erreichten Einsichten eigentlich nicht mehr 
vereinbare Zugeständnis, die Einsetzungsworte auch still (vel silenter vel palam) zu rezi­
tieren (WA 12, 212, 26). Im übrigen ist der Gebetston, den die Formula Missae für diese 
Worte vorschlägt - und zwar nicht etwa, um sie als Gebet vortragen zu lassen, sondern 
um der Hörbarkeit willen -, auffälligerweise nicht der Präfations-, sondern der Vaterun­
serton, wodurch sich zwischen Präfation und Einsetzungsbericht eine Zäsur ergibt. Eine 
solche Zäsur zu setzen ist möglicherweise auch der Zweck der Pause, die an dieser Stelle 
eingelegt werden soll (andere Erklärungen bei Meyer [s. Anm. 6], 186).

84 WA 19,97,15-17. Zu all diesen - und weiteren - Charakteristika der beiden Gottes­
dienstordnungen vgl. Schulz (s. Anm. 4).
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Bericht zu Gehör. Und vor allem kommen so die in seinem Zentrum stehen­
den Einsetzungsworte in sprachlich eindeutiger Richtung als Worte Christi an 
seine - damaligen und gegenwärtigen - Hörer zur Geltung85.

85 Vgl. R. Schwarz, Der hermeneutische Angelpunkt in Luthers Meßreform (ZThK 
89, 1992, 340-364), 362.

86 S. o. S. 447.
87 Diesen Zusammenhang spricht Luther an, wenn er dem Klerus vorwirft, er habe aus 

der Verkündigung »verba consecrationis« (»wort der benedeyung«) gemacht, die unhör­
bar (»caelare« / »heimlich verborgen«) gesprochen würden (WA 8, 447, 10f / 524, 26f). 
Damit ist nicht gemeint, daß sie nicht auch für ihn konsekrative Bedeutung hätten; doch 
diese haben sie im Rahmen der Verkündigungshandlung, die das Abendmahl darstellt 
(s.u.).

8 Ein Sermon von dem neuen Testament, d. i. von der heiligen Messe, WA 6, 361, 9.
89 AaO361, 10f.

Die Anknüpfung an das vorgefundene liturgisch-theologische Erbe, ja die 
noch konsequentere, radikale Umsetzung dort gegebener Züge ist also unüber­
sehbar. Aber - und das ist der springende Punkt - das übernommene Erbe wird 
in entscheidender Hinsicht ganz neu bestimmt. Und mit dieser neuen Bestim­
mung ist nicht nur gegeben, daß die Wittenberger sich bewußt in die Kontinuität 
der westlichen Einschätzung der verba institutionis stellten und ihr keineswegs 
einfach als »Produkte und Opfer« erlagen. Von ihr aus wird es auch in ganz an­
derer Weise notwendig als bisher, diese Einschätzung festzuhalten und zur Gel­
tung zu bringen. D.h., die verstärkte Konsequenz, mit der bestimmte Linien des 
lateinischen Erbes ausgezogen werden, erklärt sich gerade nicht aus der Verhaf­
tung an dies Erbe selbst, sondern aus dessen neuer Sicht.

Konkret: die entscheidende Differenz bei aller Kontinuität besteht darin, daß 
Luther die im Abendmahl rezitierten verba institutionis nicht nur mit der latei­
nischen Tradition als hier und jetzt gesprochene Worte Christi bestimmt, son­
dern als verkündigende Anrede Christi an die gegenwärtig feiernde Gemeinde. 
Wo die lateinische Theologie die verba institutionis als Christusworte betrach­
tet, steht hingegen ein anderer Gesichtspunkt ganz im Vordergrund: Da ist Ziel­
punkt dieser Worte nicht die Gemeinde, sondern sind es die Elemente Brot und 
Wein, die gewandelt, Leib und Blut Christi werden sollen. Der sermo operato- 
rius »Das ist mein Leib« stellt eine wirksame Formel dar. Damit ist die litur­
gisch-theologische Dynamik der in der Abendmahlsfeier gesprochenen Einset­
zungsworte86 gerade, wo ihre Mächtigkeit mit größtem Nachdruck betont wird, 
entscheidend verkürzt. Und so ist es nur folgerichtig, daß sie schließlich still re­
zitiert wurden - der sermo operatorius bedarf der Hörer nicht87.

Luther kennzeichnet hingegen die Einsetzungsworte wesenhaft als Anrede: 
Sie sind »lebendige Worte Christi«, wie es im Meßsermon von 1520 heißt88. »Le­
bendig« sind sie, weil sie sich unmittelbar an die Teilnehmer wenden89; in ihnen 
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»[sagt Christus] zu dir und allen: >Das ist mein Blut..., mit dem ich dir Bescheide 
Vergebung aller Sünde und ewiges Leben««90. So sind diese Worte »Verkündi­
gung göttlicher Gnade«91, Vermächtnis des ewigen Lebens, ja die Summe des 
Evangeliums selbst, das Christus hier kurz zusammengefaßt hat92. Darum sind 
sie, nach sprachlicher Form und Rezitationston, als Evangelium vorzutragen93, 
und darum sind sie laut und in verständlicher Sprache94 vorzutragen. Nur so 
können sie gehört werden, worauf alle Anrede zielt. Und nur so können sie ge­
glaubt werden, worauf die Anrede der Verkündigung zielt95.

90 AaO 360, 22-24.
91 AaO 374, 6.
92 AaO 374, 4f; 525, 36; WA 8, 447, 4f / 524, 19. Vgl. zu diesen Zusammenhängen 

Schwarz (s. Anna. 85), 347.352.
93 So in der Deutschen Messe, s. o. zu Anm. 84.
94 WA 6, 362, 14-35. Zum Übergangscharakter der Formula Missae an diesem Punkt 

vgl. o. Anm. 83.
95 WA 6, 361, 8f; 362,18f. Vgl. auch die kritische Feststellung, durch die stille Rezita­

tion der Einsetzungsworte würden »fides et verbum« (»das Wort und der Glaube«) ausge­
löscht (WA 8, 447, 12f / 524, 29f).

96 WA 6, 365, 14-17; 8, 440, 35-40 / 516, 33-38; 9, 448, 13-15; 18, 204, 5-8 u. v. a. m. 
Daß sich in der genaueren Zuordnung von Heilsmitteilung und Gabe des realpräsenten 
Leibes Christi bei Luther eine Entwicklung vollzogen hat, die zu einer stärkeren Beto­
nung des immer vorausgesetzten, aber zunächst kaum eigens thematisierten Konsekra­
tionsaspektes führte, kann hier beiseite bleiben (vgl. z. B. Peters [s. Anm. 82], 141 f). Denn 
sie ändert nichts am Charakter der Einsetzungsworte als Anrede von Christus her auf die 
Gemeinde hin (vgl. die letztgenannte, in der folgenden Anm. zitierte Stelle aus dem Jahre 
1525 sowie die der übernächsten Anm. von 1527) und schlägt sich nicht in liturgischen 
Veränderungen nieder.

97 Vgl. WA 18,204, 7f:»... zum Sacrament gehen und tröst holen. Nicht am brod und 
weyn, Nicht am leybe und blut Christi, sondern am wort, das ym Sacrament myr den leyb 
und blut Christi alls für mich gegeben und vergossen darbeut, schenckt und gibt.«

93 WA 23,151, 14f.

Die Verkündigung, die Mitteilung des ewigen Lebens hat im Abendmahl die 
spezifische Gestalt, daß sie hier an die leibliche Selbstmitteilung Christi in den 
sichtbaren Zeichen Brot und Wein gebunden ist96. So sind die Einsetzungsworte 
im Blick auf die Elemente zugleich Konsekrationswort, das ihnen ein neues We­
sen gibt, nämlich Mitteilung des gestorbenen und auferstandenen Christus zu 
sein. Damit hören diese Worte aber keineswegs auf, Anrede, Verkündigung zu 
sein97. Vielmehr bedeutet umgekehrt die Konsekration, daß Brot und Wein in die 
Verkündigung hineingenommen werden als sichtbare und schmeckbare Über- 
mittler des Heils: Christus ist »dir da, wenn er sein wort dazu tut und bindet sich 
damit an und spricht: Hier sollst du mich finden«98. Solches »Finden« geschieht 
bei Brot und Wein in der Weise, in der mit Nahrungsmitteln umzugehen ist: im 
Essen und Trinken. Die gläubige Annahme, auf die die Verkündigung zielt, hat 
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im Abendmahl also die spezifische Form des gläubigen Verzehrs, der Satz »Das 
ist mein Leib, mein Blut« ist untrennbar verbunden mit dem Imperativ »Nehmt, 
eßt, trinkt!«. So sind die Einsetzungsworte schließlich zugleich auch Spende­
wort für die Kommunion. Die Deutsche Messe setzt diese Zuordnung liturgisch 
um, indem sie das Brotwort unmittelbar in die Austeilung des Brotes, das Kelch­
wort in die des Weines übergehen läßt". Die hier vorgesehene Regelung hat sich 
zwar - wohl aus praktischen Gründen100 - nicht allzu weit und auf Dauer gar 
nicht durchsetzen können101, in ihr kommen aber die Bestimmung der verba in- 
stitutionis als auf Aneignung zielende Anrede und die Einbindung der Konse­
kration in diese zielgerichtete Bewegung, wie sie für die Wittenberger Abend­
mahlstradition grundlegend sind, besonders sinnenfällig zum Ausdruck.

99 WA 19,99,5-10 (als Möglichkeit schon Inder Formula Missae eingeräumt, WA 12, 
214,6-8).

100 Vgl. die von Bugenhagen verfaßte Hildesheimer Kirchenordnung von 1544, die 
ausdrücklich vorschreibt, man solle nur dann so verfahren, wenn nicht viele Kommuni­
kanten da seien (E. Sehling [Hg.], Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahr­
hunderts. fff, 1902ff, Bd. VII/2,2,1, 855)-in der Tat ist diese Regelung bei großen Zahlen 
von Teilnehmern nicht durchführbar.

101 Bugenhagen übernimmt sie in die 1528 von ihm eingeführte Braunschweiger Kir­
chenordnung (Sehling [s. Anm. 100], VI / 1, 441) und dann in alle weiteren von ihm für 
deutsche Städte und Territorien verfaßten Ordnungen (Hamburg 1529 [aaO V 529], Lü­
beck 1531 [aaO 348], Pommern 1531 [aaO 341], Braunschweig-Wolfenbüttel 1543 [aaO 
VI / 1, 57], Hildesheim 1544 [aaO VII / 2,2, 1, 855 - vgl. aber die vorige Anm.]). Schon in 
den vielen niederdeutschen Ordnungen, die von denen Bugenhagens abhängig sind, fin­
det sich jene Regelung aber nur selten (etwa Göttingen 1531 [Sehling VI / 2, 912] und 
Ostfriesland 1543 [aaO VII / 1, 379]). Dasselbe gilt für die vornehmlich von Luthers 
Deutscher Messe geprägten sächsischen Kirchenordnungen - selbst die Wittenberger 
Ordnung von 1533 folgt ihr hier nicht (aaO I 704f; zu den wenigen Ausnahmen gehört 
immerhin die Sächsische Ordnung von 1580 [aaO 369]).

Die von Johannes Brenz und Andreas Osiander aufgestellte, Einflüsse der Formula 
Missae wie der Deutschen Messe Luthers verarbeitende Ordnung von Brandenburg- 
Nürnberg (1533), die ihrerseits nicht nur auf die Liturgie Kurbrandenburgs, sondern 
auch auf zahlreiche andere Liturgien vor allem in Süddeutschland Einfluß ausübte (vgl. 
H.-Ch. Drömann, Das Abendmahl nach den Nürnberger Ordnungen [in: I. Pahl (Hg.), 
Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahr­
hundert, Freiburg/Schweiz 1983, 67-95], 70-74), sieht jene Verschränkung nicht vor, 
sondern wie die Formula Missae die Abfolge Einsetzungsworte - Sanctus - Vater­
unser - Friedensgruß - Kommunion (Sehling XI, 196f). Ebensowenig tun es die, Nürn­
berger und Schweizer Einflüsse verbindenden (Drömann, Das Abendmahl nach den 
Württemberger Ordnungen [in: Coena Domini, 245-264], 246-248), Württemberger 
Gottesdienstordnungen von 1536 und 1553 (A. E. Richter [Hg.], Die evangelischen 
Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts, 1846,1, 268; II, 137).

Die Neudefinition des sermo operatorius als lebendiges Mitteilungswort macht 
es, so sagten wir, in ganz anderer Weise als bisher notwendig, bestimmte Züge 
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des lateinischen Erbes zur Geltung zu bringen. Zugleich zwingt sie aber auch zur 
Korrektur an diesem Erbe, nötigt sie - im Bild gesprochen - dazu, den lateini­
schen Weg zu verlassen. Ich will das an vier Punkten zeigen.

Die Differenzierung zwischen der Aktion Gottes und der Aktion der Kirche 
in der Abendmahlsfeier, wie sie in den ersten Jahrhunderten theologisch und E- 
turgisch vollzogen wurde und zur Bestimmung der Einsetzungsworte, in ande­
rer Weise aber auch der Epiklese als Medium der leiblichen Vergegenwärtigung 
Christi führte - diese Differenzierung wird nicht nur festgehalten, sondern kri­
tisch gewendet: Die als »lebendige Worte Christi« verstandenen verba institutio- 
nis implizieren, daß die gesamte sakramentale Aktion als Handeln Gottes gegen­
über der Kirche aufzufassen und deren Rolle einzig und allein die des Adressaten 
ist. Das ist noch nicht mit der konsekrativen Bestimmung der Einsetzungsworte 
an sich gegeben. Denn das auf die Elemente gerichtete Wandlungswort läßt zwar 
Gott hier allein wirksam sein. Doch ansonsten ist über Stellung und Funktion 
der Kirche im Abendmahl damit noch nichts gesagt. Wie sie sich zu dem Leib 
Christi verhält, der hier sakramental vergegenwärtigt wird, ergibt sich aus dem 
sermo operatorius nicht102. Und so kann sich diese Bestimmung der Konsekra­
tion als Gottes eigenes Wirken im Gegenüber zur Kirche denn auch mit einem 
abendmahlstheologischen Gedanken verbinden, der Handeln Gottes und Han­
deln der Kirche einander in umgekehrter Richtung zuordnet: mit dem Ge­
danken, daß das Abendmahl als Opfer zu bestimmen sei, das die Kirche - in Ver­
bindung mit ihrem Haupt - Gott darbietet103. Das Sakrament der von Gott 
bewirkten Präsenz des Leibes Christi hat seinen Sinn und Zweck in der Darbrin­
gung des Meßopfers, wie die den Canon Romanus beherrschenden Bitten um 
gnädige Annahme anschaulich zeigen. Als »lebendige Worte Christi«, als ver­
kündigende Anrede gefaßt, lassen die verba institutionis dagegen ein solches 
Verständnis und eine solche liturgische Praxis nicht zu. Denn so legen sie mit der 
Konsekration zugleich die Rolle der Kirche fest: Ist die Vergegenwärtigung des 
Leibes Christi in Brot und Wein Moment der Selbstmitteilung Christi, die im 

102 Das gilt im übrigen ebenso für die Wandlungsepiklese - ein Gedanke, der 
hier - auch hinsichtlich seiner Konsequenzen für die in den folgenden drei Abschnitten 
angesprochenen Punkte - allerdings nicht ausgeführt werden kann.

103 Zu den unterschiedlichen Theorien, in denen diese Grundaussage in der mittelal­
terlichen Theologie näher ausgeführt, das Verhältnis von Meßopfer und Kreuzopfer und 
die Beziehung von sacramentum und sacrificium genauer bestimmt wurde, vgl. B. Neun­
heuser, Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit, 1963, 24-51; Pratzner (s. Anm. 6), 59- 
81. 89-99; R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte III, 19304 (repr. 1970), 528-531; 
E. Iserloh, Art. Abendmahl III / 2, TRE I, 89-106; Ders., Der Kampf um die Messe in 
den ersten Jahren der Auseinandersetzung mit Luther, 1952. Dazu, daß sich von diesen 
Bestimmungen her, auch in ihrer theologisch geläutertsten Gestalt, der Gegensatz zur 
Abendmahlstheologie Luthers nicht auflösen läßt, s. u. Anm. 107.
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Einsetzungswort ausgesprochen und in der Distribution sichtbar vollzogen 
wird, kann Sache der Kirche nichts anderes sein als der Empfang.

Die als »lebendiges Wort« bestimmten Einsetzungsworte implizieren - zwei­
tens daß zum Abendmahl die Kommunion der Gemeinde nicht nur hinzu­
gehört, sondern daß es auf diese zielt und ohne sie gar nicht möglich ist. In der 
Alten und mittelalterlichen Kirche gibt es vielfältige Klagen über geringes Inter­
esse der Gemeindeglieder an der Kommunion104. Dies Desinteresse erscheint 
bedauerlich, es ist aber ein Problem der Disziplin und berührt nicht die Substanz 
des Abendmahles. Dessen Substanz ist da und unversehrt gegeben in dem, was 
vor der - erwünschten, aber nicht notwendigen - Austeilung an die Gemeinde 
vollzogen wird: in der durch Gottes Aktion herbeigeführten sakramentalen Ver­
gegenwärtigung des Leibes Christi und der Darbringung des Meßopfers gegen­
über dem Vater, die mit der Kommunion des Priesters zum Abschluß kommt. 
Der Schwerpunkt der altkirchlichen und mittelalterlichen Liturgien liegt denn 
auch auf diesem Teil der Feier, der Kommunionskreis ist locker, fast appendix- 
haft angefügt und sehr knapp gehalten. Die Abendmahlsordnungen Wittenber­
ger Prägung laufen demgegenüber zielgerichtet auf das Gemeindemahl zu, wie 
besonders die Deutsche Messe zeigt, und sie schließen samt und sonders eine 
Abendmahlsfeierohne Distribution an die Gemeinde aus105. So gewinnt mit der 
Bestimmung der gesamten sakramentalen Aktion als Handeln Gottes im Sinne 
des »lebendigen Wortes« zugleich die Beteiligung der Gemeinde das größtmög­
liche theologisch-liturgische Gewicht: Der Vollzug des Sakramentes selbst ist 
von ihrer - und zwar von ihrer unverzichtbar eigenen - Beteiligung wesenhaft 
abhängig.

104 Vgl. J. Duhr, Communion frequente, DSp 2, (1234-1291) 1243.1246-1248; B. 
Browe, Die häufige Kommunion im Mittelalter, 1938, bes. Kap. 1; E. Iserloh, Art. 
Abendmahl III / 2, TRE I, (89-106) 98f.

105 Z.B. Formula Missae, WA 12,215, 10-16 (vgl. WA 8, 438,14-19/513,33-514,3; 
38, 195ff); Kirchenordnung von Braunschweig 1528 (Sehling [s. Anm. 100], VI/1, 442); 
Göttingen 1531 (aaO VI / 2, 912); vgl. a. Brandenburg-Nürnberg 1533 (aaO XI, 199).

Als »lebendige Worte Christi« verstanden, schließen die verba institutio- 
nis - drittens - ein, in welcher Weise von einer Gegenwart der Geschichte Jesu, 
einer »Aktualpräsenz« seines Kreuzes im Abendmahl die Rede sein kann. In den 
Aussagen Luthers über die Gegenwart Jesu Christi steht zweifellos die Realprä­
senz, die leibliche Gegenwart seiner Person ganz im Vordergrund. Das hat seine 
Ursache in Sinn und Zweck der Gegenwart Christi im Sakrament selbst, wie ihn 
die Worte »Nehmt, das ist mein Leib!« ausdrücken: darin, daß diese Gegenwart 
eben Vergegenwärtigung zur Selbstmitteilung ist. Gerade von hier aus kommt 
aber auch der andere Aspekt mit ins Spiel, wie eine - allerdings vereinzelte - Pas­
sage Luthers zeigt: Christi Blut wird »mir ... vergossen, wenn mirs ausgeteilt 
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und zugeteilt wird, das für mich vergossen ist, welches noch täglich geht und 
gehen muß«106. Das am Kreuz geschehene Vergossenwerden des Blutes Christi 
wird für die Gemeinde - »noch täglich« - gegenwärtig in der Darreichung des 
Kelchs. »Christi Blut für euch vergossen« meint in einem seinen Tod und die 
Austeilung des Sakraments. D. h., das Abendmahl ist durchaus eine Aktualisie­
rung des Leidens und Todes Christi. Sie vollzieht sich aber nicht in einer Dar­
bringungshandlung auf Gott hin, sondern in der Distribution107. Und so ist es 
das Mahl, die gläubige Kommunion, in dem die Gemeinde, den »lebendigen 
Worten Christi« antwortend und seinen Befehl befolgend, sein Gedächtnis voll­
zieht.

106 WA 18,205,24-28.
107 Hier, in der richtigen Bestimmung der Handlungsrichtung im Abendmahl, seinem 

Verständnis als Gabe Gottes, Speisung, Empfangsgeschehen, liegt das Hauptinteresse der 
Kritik Luthers am Meßopfer, nicht - wie bei Zwingli - in der Verteidigung der Einmalig­
keit des Kreuzesopfers (vgl. zu diesem in der Meßopferkritik der beiden Reformatoren 
von Anfang an, schon vor ihrem Streit angelegten Unterschied, der in der ökumenischen 
Debatte häufig übersehen wird, E. Grötzinger, Luther und Zwingli. Die Kritik an der 
mittelalterlichen Lehre von der Messe-als Wurzel des Abendmahlsstreites, 1980, bes. 61- 
70). Die hier ansetzende Kritik ist unabhängig von der Bestimmung des Meßopfers im 
Verhältnis zum Kreuz - sei es als Wiederholung oder als Vergegenwärtigung denn so 
oder so wird die Messe als Aktion verstanden, die auf Gott hin gerichtet ist. Andererseits 
ist jenes Interesse durchaus vereinbar mit der Annahme auch einer Aktualpräsenz in dem 
oben angedeuteten Sinne, auch wenn das bei Luther kaum ausgeführt wird.

103 WA 6, 231, 5-8; 368, 8-10.
109 WA 6, 368, 1 lf; 369,23-25. Vgl. zu diesem Gesamtzusammenhang V. Vajta, Die 

Theologie des Gottesdienstes bei Luther, 1952,269-316.

Die als »lebendige Worte Christi« bestimmten Einsetzungsworte weisen 
schließlich auch dem Dank ihren Ort zu. Wie Lob und Dank immer und überall 
die »würdige und rechte«, geradezu organische Reaktion der Christen auf Got­
tes Heilshandeln sind, so auch im Abendmahl108 - und die Frage ist berechtigt, 
ob dieser Aspekt nicht in der Formula Missae, vor allem aber in der Deutschen 
Messe über Gebühr zurücktritt; der hier vorgesehene Ersatz der Präfation durch 
Vaterunser und Vermahnung ist sicher kein liturgischer Gewinn. Andererseits 
stellen Lob und Dank keine spezifischen Elemente der Abendmahlsfeier dar, 
sondern sind auch sonst Teil des Gottesdienstes, ja des christlichen Lebens über­
haupt - das tägliche Lobopfer, das in Gebet, Gesang und guten Werken dem 
Opfer Christi antwortet109. Diesen Antwortcharakter hat der Dank auch, wo er 
innerhalb der Abendmahlsfeier laut wird - die gratiarum actio ist der sakramen­
talen Vergegenwärtigung Christi, das Gebet der Gemeinde dem Handeln Gottes 
in klarem Gegenüber zugeordnet. Mit der Schrift De captivitate Babylonica ec- 
clesiae gesagt: »Jene beiden sind nicht zu vermischen, Messe und Gebet..., denn 
das eine kommt von Gott zu uns ..., das andere geht aus unserem Glauben her­
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vor zu Gott... Jenes kommt herab, dieses steigt auf«110. Anders aus gedrückt, der 
Dank kann nicht selbst die Weise der Vergegenwärtigung Christi, das Medium 
der Präsenz des Heiles sein, sondern ihr nur respondieren1 .

110 Non ... sunt confundenda illa duo, Missa et oratio, sacramentum et opus, testa- 
mentum et sacrificium, quia alterum venit a deo ad nos ... Alterum procedit a fide nostra 
ad deum ... Illud descendit, hoc ascendit (WA 6, 526, 13-17; s. a. 371, 2-5; 523, 35-38).

Strikt in dieser Perspektive sind der sechsundzwanzigste und siebenundzwanzigste 
Abschnitt aus Luthers Abendmahlssermon von 1520 (WA 6, 368, 26-370, 11) zu verste­
hen, die oft als Beleg dafür herangezogen werden, daß Luther damals die Messe durchaus 
als Opfer der - mit Christus verbundenen - Kirche habe betrachten können - ein Ansatz, 
der dann leider verlorengegangen sei, an den es aber heute anzuknüpfen gelte (z. B. Meyer 
[s. Anm. 6], 165 Anm. 28; Schmidt-Lauber, Die Eucharistie als Entfaltung [s. Anm. 6], 
95f; Ders., Die Eucharistie [s. Anm. 6], 236; Messner [s. Anm. 8], 180f, gemäß dem Ge­
samtduktus seiner Monographie [vgl. Anm. 8. 111] ohne Verlustdiagnose). In jenen Ab­
schnitten heißt es, Gebet, Lob, Dank und das Selbstopfer der persönlichen Hingabe 
geschähen durch Vermittlung Jesu Christi, nämlich so, daß er, der als Hoherpriester zwi­
schen Gott und den Glaubenden steht, »uns opfert« (369,4), d.h. das Opfer der Christen 
vor Gott bringt, indem er ihren Dank weitergibt und ihre Gebete in seine Fürbitte auf­
nimmt (368,26-369,1). Umgekehrt opfern die Christen sich »mit Christus«, indem sie sich 
solcher Vermittlung anvertrauen (369,5f). In diesem Sinne des Vertrauens auf seinen inter- 
zessorischen Dienst ist die Bezeichnung der Messe als Opfer erträglich, ja sogar nützlich 
(369,4f: »nach der weyß ist es leydlich, yha nützlich, das wir die meß ein opffer heyssen«; 
369, 1 lf: »Wo man alßo die meß ein opffer hieß und vorstundt, were es woll recht.«).

Diese Passage muß richtig eingeordnet und darf in ihrem Gewicht nicht überschätzt 
werden. Sie entspringt, wie die z.T. recht gezwungene Argumentation verrät (369, 15-18; 
370, 1-4), dem Bestreben, einer eigentlich abgelehnten Bezeichnung doch noch etwas ab­
zugewinnen und so eine Brücke zu schlagen. Das tut sie, indem sie die Rede von der Messe 
als Opfer gelten läßt im Blick nicht auf das Eigentliche, das Wesen der Messe, sondern auf 
die der gläubigen Annahme des Sakraments entspringenden Folgen, die zudem nicht 
abendmahlsspezifisch sind (so zu Recht, allerdings kritisch, Pratzner [s. Anm. 6], 106f). 
Zu betonen ist im übrigen, daß Luther keine Verbindung zum Kreuzesopfer zieht - daß 
Christus »uns opfert« und wir »uns mit Christus opfern«, ist strikt auf Christi gebetsmitt­
ierische Rolle bezogen, von einem Eingehen in sein Kreuzesopfer ist keine Rede. Das ist 
nicht etwa Ausdruck theologischer Inkonsequenz, sondern Luther kann und will, wie der 
Gesamtduktus des Sermons zeigt, das nicht sagen. Der Brückenschlag zur Rede von der 
Messe als Opfer ist ein Hilfsargument, und man sollte keinen systematisch-theologischen 
Referenzpunkt daraus machen.

111 Deshalb läuft die Absicht der - in ihrer Suche nach neuen Perspektiven verdienst­
vollen und anregenden - Monographie von Messner (s. Anm. 8), Luthers Gottesdienst­
ordnungen als traditionell im Sinne der altkirchlichen eucharistischen Konzeption zu er­
weisen, weil sie in ihrer Weise durchaus Vertreter des Ineinanders von actio Gottes und 
actio der Gemeinde, von Verkündigung und Dank, Katabasis und Anabasis seien (190— 
205, vgl. a. o. Anm. 83), gerade Luthers eigener theologischer Intention zuwider.

Das aber heißt, mit der uns heute begegnenden Forderung, das Abendmahl als 
Eucharistie im Sinne einer solche Heilspräsenz herbeiführenden Dankhandlung 
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zu verstehen, würde nicht nur ein Erkenntnisgewinn preisgegeben, den die Alte 
Kirche - in West und Ost - im Laufe der ersten Jahrhunderte gemacht hat, der 
Ertrag jenes Differenzierungsprozesses, in dem sie nach und nach ihr eucharisti­
sches Mahl theologisch genauer verstand. Es ginge erst recht die Grundeinsicht 
verloren, die die Wittenberger Reformation, auf den Ergebnissen dieses Diffe­
renzierungsprozesses in seiner westlichen Gestalt aufbauend, bei ihrer Neuord­
nung des Gottesdienstes zur Geltung brachte: daß die Selbstvergegenwärtigung 
Jesu Christi im Abendmahl Gabe ist, Mitteilung des Heils, in der »mir vergossen 
wird, das für mich vergossen ist«. So, in der - Person und Geschick Christi in 
einem umfassenden - Gabe des Mahles geschieht sein Gedächtnis.

Das ist nicht mehr der römische Weg. Es ist ein Weg, der ohne grundlegende 
Errungenschaften der lateinischen Tradition nicht zu denken wäre, auf dem eben 
diese Errungenschaften aber so neu verstanden wurden, daß sie von ihr wegfüh­
ren mußten. Und so besteht weder Anlaß, reformatorische Einsicht und Wider­
spruch zurückzuziehen, wo das lateinische Erbe mit Gründen zu verabschieden 
ist, noch aber auch, die Erbschaft selbst zu verleugnen.

Summary

According to contemporary liturgists, in reviving Mass the Wittenberg reformers were vic­
tims of Latin liturgical tradition rather than actual liturgical reformers. This refers primarily 
to the eucharistic character of the Lord’s Supper, whose importance had diminished in the 
Latin tradition and become completely lost in the Lutheran Reformation. The main reason 
for this ‘aberration’ is seen in Ambrose of Milan’s consecratory interpretation of the Words 
of Institution, an interpretation whose prevalence in the Western church is judged un­
fortunate. The author of the article contradicts this theory. She shows how the emergence of 
the Words of Institution as part of the Liturgy in the Early Church and their consecratory 
interpretation clarify the theological meaning of the Eucharist. Then she goes on to show 
that Luther when he built on this Latin heritage did so for specific theological reasons, 
which at the same time forced him to criticise this heritage. Therefore far from simply 
drawing out the lines of the Latin tradition he brought about a renewed understanding as 
well as a reform of the liturgical order of the Mass.


